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Tagesordnungspunkt:

Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des Landschaftsverbandes Rheinland 
(LVR) 
hier: Besetzung der Gremien

Beschlussvorschlag:

1. Der Landschaftsausschuss beruft alle Vertreter*innen, die Mitgliedschaftsrechte des 
LVR gemäß Anlage 1 (Spalte 4) zur Vorlage Nr. 15/33 wahrgenommen haben, mit 
sofortiger Wirkung ab. Davon ausgenommen sind die Vertreter*innen der Verwaltung 
gemäß § 113 Absatz 2 GO NRW sowie die Vertreter*innen, die ihre Mandate gemäß 
Anlage 2 der Vorlage Nr. 15/33 wahrnehmen. 

2. Der Landschaftsausschuss benennt mit sofortiger Wirkung die gemäß Anlage 1 (Spalte 
5) zur Vorlage Nr. 15/33 zu bestellenden beziehungsweise vorzuschlagenden 
Vertreter*innen zur Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR. 
Die Benennungen haben solange Bestand, bis eine Abberufung oder Neubenennung 
durch den Landschaftsausschuss erfolgt. 
Die durch den Landschaftsausschuss vorgenommenen Benennungen beziehungsweise 
ausgeübten Vorschlagsrechte gelten auch für die Mandate weiter, die mit Ablauf der 
Wahlperiode der 15. Landschaftsversammlung Rheinland enden. Somit ist die 
Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR bis zur Benennung der Vertreter*innen 
aus der 16. Landschaftsversammlung Rheinland sichergestellt. 

3. Der Landschaftsausschuss beschließt, dass die Gremientätigkeit der Mitglieder, die im 
Laufe der Legislaturperiode aus der Landschaftsversammlung Rheinland ausscheiden, 
automatisch endet. Für eine Nachbenennung in den jeweiligen Gremien ist auf Antrag der 
betroffenen Fraktion ein entsprechender Beschluss des Landschaftsausschusses 
einzuholen. 

4. Der Landschaftsausschuss beschließt, dass die Mitgliedschaftsrechte des LVR gemäß 
Anlage 3 zur Vorlage Nr. 15/33 auch weiterhin durch die Verwaltung des LVR 
wahrgenommen werden.

Ergebnis:

Abweichend beschlossen, siehe Vorabinformation bzw. Niederschrift.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):



Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein



Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: PG 043 (politische Gremien)

Erträge: Aufwendungen: gemäß 
Entschädigung
ssatzung

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan ja /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen: gemäß 
Entschädigung
ssatzung

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan ja /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

L u b e k



Zusammenfassung: 

Im Rahmen der 15. Legislaturperiode der Landschaftsversammlung Rheinland ist die 

Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR in den Gremien der Einrichtungen ge-

mäß Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 neu zu beschließen. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/33: 

1. Sachstand

Im Rahmen der 15. Legislaturperiode der Landschaftsversammlung Rheinland ist 

die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR in den Gremien der Einrich-

tungen gemäß Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 neu zu beschließen.  

Die beigefügte Liste der Einrichtungen (Anlage 1) gliedert sich wie folgt: 

A – Beteiligungen 

B – Verbände / Vereine 

C – Stiftungen 

D – Sonstige Mitgliedschaften 

Bei den Einrichtungen, bei denen die Wahrnehmung des Mitgliedschaftsrechts der 

Verwaltung des LVR überlassen wird, wird grundsätzlich die Direktorin des LVR be-

nannt. Ihr obliegt es, die Wahrnehmung des Mitgliedschaftsrechts auf eine andere 

Verwaltungsvertretung zu delegieren. 

Des Weiteren ist ein Beschluss des Landschaftsausschusses für die Mandate erfor-

derlich, die nach den entsprechenden satzungsmäßigen Regeln mit Ablauf der Wahl-

periode der 15. Landschaftsversammlung Rheinland enden. 

Davon sind aktuell die nachfolgend aufgeführten Einrichtungen betroffen: 

A 10 Rheinland Kultur GmbH Aufsichtsrat 

A 15 Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH Aufsichtsrat 

B 1 Rheinisches Studieninstitut für kom-

munale Verwaltung in Köln 

Institutsausschuss 

B 12 Rat der Gemeinden und Regionen Eu-

ropas - Deutsche Sektion - 

- Hauptausschuss 

- Präsidium 

- Deutsch-Französischer 

  Ausschuss 

- Deutsch-Polnischer Ausschuss 

- Ausschuss für kommunale  

  Entwicklungszusammenarbeit 

C 13 Stiftung Max Ernst Stiftungsrat 

C 15.1 Stiftung Zollverein Kuratorium 

C 15.2 Entwicklungsgesellschaft  

Zollverein mbH 

Aufsichtsrat 

C 20 Stiftung Illustration Kuratorium 

C 22 Stiftung Ruhr Museum Kuratorium 

Damit die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR auch in diesen Einrich-

tungen durch die Vertreter*innen der 15. Landschaftsversammlung Rheinland bis 

zur Benennung der Vertreter*innen aus der 16. Landschaftsversammlung Rhein-

land sichergestellt ist, wurde im Beschlussvorschlag folgende Formulierung ge-

wählt: 

„Die Benennungen haben solange Bestand, bis eine Abberufung oder Neubenen-

nung durch den Landschaftsausschuss erfolgt.“ 
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Die in der Anlage 2 zur Vorlage-Nr. 15/33 aufgeführten Mandate sind von der Be-

schlussfassung durch den Landschaftsausschuss ausgenommen. Diese Mandate 

sind zusätzlich in der Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 gelb und grün gekennzeichnet. 

2.  Benennung von Vertreter*innen

Bei der Benennung der Vertreter*innen ist bei den einzelnen Gremien zu berück-

sichtigen, wie viele Vertreter*innen benannt/zur Wahl vorgeschlagen werden dür-

fen. Die Anzahl der durch den Landschaftsausschuss zu benennenden/vorzuschla-

genden Vertreter*innen in den jeweiligen Gremien ist gemäß Anlage 1 (Spalte 5) 

entsprechend ausgewiesen. 

Auf die Vorlage-Nr. 14/3231 „Geschlechtergerechte Besetzung von Gremien gemäß 

§ 12 Landesgleichstellungsgesetz“ wird hingewiesen. 

2.1 Kann nur eine Vertreterin/ein Vertreter für das jeweilige Gremium benannt/vor-

geschlagen werden, erfolgt die Benennung durch den Landschaftsausschuss im 

Rahmen einer Mehrheitswahl gemäß § 50 Absatz 2 GO NRW i. V. m. §§ 10, 14 

Absatz 3 LVerbO. 

2.2 Können mehr als eine Vertreterin/ein Vertreter für das jeweilige Gremium be-

nannt/vorgeschlagen werden, muss gemäß § 113 Absatz 2 GO NRW i. V. m. § 23 

Absatz 3 LVerbO die Direktorin des LVR oder eine von ihr vorgeschlagene Bediens-

tete / ein von ihr vorgeschlagener Bediensteter beim LVR dazu zählen. Dies ist in 

der Anlage 1 (Spalte 5) in den jeweiligen Gremien bereits entsprechend berücksich-

tigt. 

Die Benennung/der Vorschlag der Vertreter*innen  

- kann durch Einigung auf einen einheitlichen Wahlvorschlag erfolgen. 

- Kommt kein einheitlicher Wahlvorschlag zustande, ist, abzüglich der Vertretung 

der Verwaltung, das Verhältniswahlverfahren nach Hare-Niemeyer anzu-

wenden (vgl. § 50 Absatz 4 GO NRW i.V.m. § 10 Absatz 6, § 14 Absatz 3 LVerbO). 

2.3 Die Gremienmitglieder werden gebeten, im Falle der Verhinderung ihre Stellvertre-

ter*innen zu informieren. 

3. Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten durch die Verwaltung des LVR 

Über die in der Anlage 1 aufgeführten Einrichtungen hinaus nimmt der LVR Mitglied-

schaftsrechte in Einrichtungen wahr, bei denen zwar ein grundsätzliches Benen-

nungsrecht durch den Landschaftsausschuss besteht, die aber aufgrund der stark 

operativ und fachlich ausgerichteten Tätigkeiten beziehungsweise einer starken 

fachlichen Verknüpfung zu einzelnen Dienststellen des LVR durch die Verwaltung 

des LVR wahrgenommen werden. Es handelt sich dabei um die Mandate gemäß 

Anlage 3. 

Die Verwaltung empfiehlt, dass die Mitgliedschaftsrechte gemäß Anlage 3 auch wei-

terhin durch die Verwaltung des LVR wahrgenommen werden. 
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4. Anforderungen an die Auswahl von Mandatsträger*innen in Aufsichtsgre-

mien 

Der Gesetzgeber und die Rechtsprechung haben die allgemeinen Anforderungen an 

die Tätigkeit von Mitgliedern in Aufsichtsgremien in den vergangenen Jahren präzi-

siert und auch verschärft. Vor diesem Hintergrund sollen die nachstehenden Aus-

führungen einen Überblick darüber verschaffen, welche Kriterien für die Auswahl 

und die Qualifikation von Mandatsträger*innen in Organen mit Aufsichtsfunktion 

grundsätzlich maßgeblich sein sollten. 

4.1 Erforderliche Kenntnisse 

Die ordentliche und gewissenhafte Wahrnehmung des Mandates setzt Kenntnisse 

voraus, um alle in der zu beaufsichtigenden Institution anfallenden Geschäftsvor-

gänge und –prozesse auch ohne fremde Hilfe verstehen und sachgerecht beurteilen 

zu können. Allein schon aus haftungsrechtlichen Gründen sollten daher alle Man-

datsträger*innen diese Kenntnisse bereits bei Mandatsantritt besitzen oder sich in 

Form von Schulungen und Fortbildungen kurzfristig aneignen. Zu ihnen gehören 

insbesondere - jeweils bezogen auf das zu überwachende Unternehmen - Kennt-

nisse 

 über die gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben des Gremiums, insbeson-

dere mit Blick auf die Überwachung und Beratung der Geschäftsführung/des Vor-

standes,  

 über die Rechte und Pflichten als Gremienmitglied,  

 über die Bewertung der dem Gremium vorzulegenden Berichte und Beschluss-

vorlagen,  

 über Bilanzierung, Rechnungslegung und die Prüfung des Jahresabschlusses.   

4.2 Ausreichend verfügbare Zeit  

Bei der Wahrnehmung von Mandaten in Aufsichtsorganen handelt es sich um Man-

date, die persönlich wahrzunehmen sind.  

Eine ordentliche und gewissenhafte Überwachung bedingt, dass die Mandatsträ-

ger*innen über die zur Mandatswahrnehmung erforderliche Zeit verfügen, um den 

ihnen obliegenden Pflichten mit der gebotenen Sorgfalt und dem notwendigen En-

gagement nachkommen zu können. 

Um eine kontinuierliche Mandatsausübung zu gewährleisten, ist auch bei einer ge-

sellschaftsvertraglich zugelassenen Bestellung von Stellvertreter*innen die Inan-

spruchnahme dieser auf das zwingend erforderliche Maß zu beschränken.  

Die Mandatsträger*innen sind verpflichtet, ihre Entscheidungen stets auf der Basis 

eines aktuellen Informationsstandes zu treffen. Sie sind daher gehalten, sich mit 

Änderungen im Umfeld des zu überwachenden Unternehmens kontinuierlich ver-

traut zu machen. Hierfür sollen sie sich im jeweils erforderlichen Umfang durch ge-

eignete Maßnahmen weiterbilden.  
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4.3 Unabhängigkeit und Vertraulichkeit 

Grundsätzlich handeln auch die von der Gemeinde in einen Aufsichtsrat entsandten 

Mitglieder gemäß § 52 Abs. 1 GmbH-Gesetz i. V. m. §§ 116, 93, 111 Abs. 5 AktG 

im Rahmen eines persönlichen Mandates unabhängig, eigenverantwortlich und wei-

sungsfrei und sind ausschließlich dem Unternehmensinteresse verpflichtet. 

Eine persönliche Unabhängigkeit ist unter anderem dann anzunehmen, wenn keine 

geschäftlichen oder persönlichen Beziehungen der Mandatsträger*innen zum Un-

ternehmen oder dessen Vorstand beziehungsweise dessen Geschäftsführung beste-

hen und keine Tätigkeiten bei oder für wesentliche Wettbewerber wahrgenommen 

werden. 

Die Gemeindeordnung NRW sieht indes vor, dass Mandatsträger*innen grundsätz-

lich die Interessen der Gemeinde zu verfolgen haben. Sofern Weisungsrechte der 

Gemeinde in Satzungen oder Gesellschaftsverträgen der zu überwachenden Unter-

nehmen verankert sind, besteht ein Weisungsrecht für die durch die Gemeinde in 

die entsprechenden Organe entsandten Vertreter*innen. Diese Bindung der Vertre-

ter*innen an den Willen der Gemeindevertretung dient einer angemessenen Ein-

flussnahme und Steuerung. 

Mandatsträger*innen haben über vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die ihnen 

im Rahmen der Wahrnehmung ihres Mandates bekannt geworden sind, grundsätz-

lich Stillschweigen zu bewahren. Würde die vorstehend beschriebene Verschwie-

genheitspflicht jedoch insoweit bestehen, dass sie gar keine Auskunft gegenüber 

den Beschlussgremien der Gemeinde erteilen dürften, so ergäbe sich ein Informa-

tionsdefizit, das die erforderliche angemessene Einflussnahme und Steuerung durch 

die Kommune einschränken könnte. Die Gemeindeordnung NRW sieht eine frühzei-

tige Berichtspflicht der Mandatsträger*innen gegenüber dem Rat über alle Angele-

genheiten von besonderer Bedeutung vor. Die Unterrichtungspflicht besteht aller-

dings nur, soweit durch Gesetz und/oder Gesellschaftsvertrag beziehungsweise Sat-

zung nichts anderes bestimmt ist. 

Zur weiteren Vorbereitung und Bearbeitung der behandelten Thematiken ist es er-

forderlich, dass die Mandatsträger*innen aus den Gremien, an denen keine Vertre-

ter*innen der Verwaltung teilnehmen, eine zeitnahe Rückmeldung über wesentliche 

Inhalte und Ergebnisse an die Verwaltung geben.  

4.4 Regulierte Mandate im Bereich der Kreditinstitute und Versicherungen 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und der Versicherungsaufsicht wur-

den sowohl im Kreditwesengesetz (KWG) als auch im Versicherungsaufsichtsgesetz 

(VAG) Regelungen zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsor-

ganen in Kreditinstituten und Versicherungsgesellschaften verankert.  

Die Vorschriften im KWG gelten für Institute und Finanzholdinggesellschaften, die 

Vorschriften im VAG insbesondere für Erst- und Rückversicherungsunternehmen so-

wie Versicherungsholdinggesellschaften und regeln die besonderen materiellen An-

forderungen an Mandatsträger*innen in deren Überwachungsorganen. Die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat hierzu diverse Merkblätter, aus 

denen sich detaillierte fachliche und persönliche Anforderungen an die Mitglieder 

von Aufsichtsorganen von Kreditinstituten und Versicherungen ergeben, veröffent-

licht. Als Anlage 4 liegt das für Versicherungsunternehmen einschlägige Merkblatt 
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zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen nach dem VAG 

bei. 

Mit Bezug auf den LVR sind diese Anforderungen für nachfolgende Mandate zu er-

füllen und gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde im Einzelfall vor Auf-

nahme der Mandatstätigkeit nachzuweisen: 

 Gewährträgerversammlung der Provinzial Rheinland Holding AöR 

 Aufsichtsrat der Provinzial Holding AG 

 Aufsichtsräte der Provinzial Rheinland Versicherung AG sowie der Provinzial 

Rheinland Lebensversicherung AG 

 Verwaltungsrat der Ersten Abwicklungsanstalt 

Als Mandatsträger*innen in Aufsichtsgremien dürfen danach nur solche Personen 

gewählt werden, die  

 die fachliche Eignung und 

 die persönliche Zuverlässigkeit besitzen sowie 

 nicht mehr als die aufsichtsrechtlich normierte Höchstzahl von Kontrollman-

daten ausüben und 

 die erforderliche zeitliche Verfügbarkeit gewährleisten können. 

Fachliche Eignung 

Fachliche Eignung bedeutet, dass ein Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsor-

gans jederzeit fachlich in der Lage ist, die Geschäftsleitung des Unternehmens an-

gemessen zu kontrollieren, zu überwachen und die Entwicklung des Unternehmens 

aktiv zu begleiten. Dazu muss das Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans 

die vom Unternehmen getätigten Geschäfte verstehen und deren Risiken für das 

Unternehmen beurteilen können. Das Mitglied muss mit den für das Unternehmen 

wesentlichen gesetzlichen Regelungen vertraut sein. Um der Aufsichtsfunktion wirk-

sam nachkommen zu können, sind versicherungsspezifische Grundkenntnisse im 

Risikomanagement dienlich. Ein Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans 

muss grundsätzlich nicht über Spezialkenntnisse verfügen, jedoch muss es in der 

Lage sein, gegebenenfalls seinen Beratungsbedarf zu erkennen. 

Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen können sich die erforderliche 

Sachkunde bereits durch (Vor-)Tätigkeiten in derselben Branche angeeignet ha-

ben, zum Beispiel als Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungs- oder Auf-

sichtsorgans eines vergleichbaren Unternehmens. 

Eine (Vor-)Tätigkeit in anderen Branchen, der öffentlichen Verwaltung oder auf-

grund von politischen Mandaten kann die erforderliche Sachkunde begründen, wenn 

sie über einen längeren Zeitraum maßgeblich auf wirtschaftliche und recht-

liche Fragestellungen ausgerichtet und nicht völlig nachgeordneter Natur 

war oder ist. Die erforderlichen Kenntnisse können gegebenenfalls auch durch Fort-

bildung erworben werden. 

Die erworbenen Qualifikationen sind über einen zu unterzeichnenden Lebenslauf 

sowie gegebenenfalls über Nachweise von besuchten Fortbildungen gegenüber der 

BaFin nachzuweisen. 
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Persönliche Zuverlässigkeit 

Neben der bereits unter Ziffer 4.2 angesprochenen zeitlichen Verfügbarkeit gehört 

insbesondere der Nachweis zu den Kriterien der persönlichen Zuverlässigkeit, dass 

gegen die Mandatsträger*innen keine Strafverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfah-

ren oder Insolvenzverfahren anhängig sind. Unter anderem sind hierzu ein Behör-

denführungszeugnis und ein Gewerbezentralregisterauszug vorzulegen.  

Darüber hinaus ist durch die Mandatsträger*innen zu bestätigen, dass mit Bezug 

auf das zu überwachende Unternehmen keine zu Interessenkonflikten neigenden 

Beziehungen zum Unternehmen und/oder zu dessen Organen bestehen.  

Gesetzliche Höchstzahl von Mandaten 

Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans dürfen nicht mehr als fünf Kon-

trollmandate bei unter der Aufsicht der BaFin stehenden Unternehmen ausüben 

(i.Ü. s. § 36 Abs. 3 KWG a.F. für EAA).  

Zeitliche Verfügbarkeit 

Ein Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans muss der Wahrnehmung sei-

ner Aufgaben ausreichend Zeit widmen. Dies bedeutet zum einen, dass das Mitglied 

unter Berücksichtigung seiner beruflichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen 

nach allgemeiner Anschauung in der Lage sein muss, für das einzelne Mandat aus-

reichend Zeit aufzubringen und zum anderen, dass das Mitglied die erforderliche 

Zeit auch tatsächlich aufwendet. Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung jedes 

einzelnen Mitglieds nur dann ein Mandat anzunehmen, wenn es dem zeitlichen Auf-

wand dieses Mandats auch gerecht werden kann. 

Weitere Ausführungen zu den materiellen Anforderungen und Maßnahmen zu deren 

Erlangung sind dem als Anlage 4 beigefügten Merkblatt zu entnehmen. 

5. In Bezug auf die Benennungen der Vertreter*innen des LVR in die Gremien 

der nachfolgend aufgeführten Einrichtungen sind folgende Besonderheiten 

zu berücksichtigen: 

5.1 A Beteiligungen  

5.1.1 Erste Abwicklungsanstalt (EAA) - Verwaltungsrat 

(Anlage 1 - lfd. Nr. A 1) 

Die Ernennung in den Verwaltungsrat der EAA erfolgt durch die Trägerversammlung 

der EAA auf Vorschlag des LVR. Der aktuelle Ernennungszeitraum des amtierenden 

Mandatsträgers endet am 30.04.2021. Somit erfolgt die Neubesetzung mit Wirkung 

ab dem 01.05.2021. Solange übt der bisherige Vertreter sein Mandat weiter aus. 
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5.1.2 PROVINZIAL Rheinland Holding AöR - Gewährträgerversammlung und Ver-

waltungsrat (Anlage 1 - lfd. Nr. A 2) 

Aufgrund der ab dem 01.04.2021 gemäß Satzung gültigen Regelung entsendet der 

LVR anstelle von drei Mitgliedern nur noch jeweils zwei Mitglieder in die Gewährträ-

gerversammlung und den Verwaltungsrat der Provinzial Rheinland Holding AöR. Die 

Benennung von stellvertretenden Mitgliedern für den Verwaltungsrat ist nicht mehr 

möglich. 

Von der ab dem 01.04.2021 geltenden Neuregelung bleibt die geborene Mitglied-

schaft der Direktorin des LVR in beiden Gremien unberührt. 

Die Neubesetzung in der Gewährträgerversammlung und im Verwaltungsrat erfolgt 

mit Wirkung ab dem 01.04.2021. Solange üben die bisherigen Vertreter*innen ihr 

Mandat weiter aus. 

5.1.3 RW Beteiligungs GmbH i.L. - Gesellschafterversammlung 

(Anlage 1 - lfd. Nr. A 8) 

Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation, die kurzfristig abgeschlossen sein 

soll. Da im Rahmen der Liquidation nur noch formale Beschlüsse zu fassen sind, 

wird gemäß den Ausführungen unter Punkt 3 der Begründung empfohlen, dass 

Mitgliedschaftsrecht durch die Verwaltung wahrnehmen zu lassen.    

5.1.4 Beteiligungen in der Rechtsform der GmbH  

(Anlage 1 - lfd. Nrn. A 10 bis A 12 sowie A 14 und A 15) 

Gemäß den Regelungen des § 47 Absatz 4 GmbH-Gesetz besteht für die Abstim-

mungen einer Gesellschaftsvertretung, welche durch die Beschlussfassung entlastet 

oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll, ein Stimmverbot. Dieses kann 

insbesondere bei Entlastungsbeschlüssen für Organe der Gesellschaft im Kontext 

des Jahresabschlusses, sofern Überkreuzmandate sowohl in der Gesellschafterver-

sammlung als auch im Aufsichtsrat einer GmbH bestehen sollten, relevant werden. 

Um im Rahmen der gesetzlichen Regelungen eine Beschlussfähigkeit der Gesell-

schaftsorgane sicherzustellen, soll somit bei der Organbesetzung eine personenglei-

che Besetzung in den Organen der GmbH vermieden werden. Auf die von dieser 

Regelung betroffenen Beteiligungen wird in der Anlage 1 (Spalte 6) entsprechend 

hingewiesen.  

5.1.5 ENERGETICON gGmbH - Gesellschafterversammlung 

(Anlage 1 - lfd. Nr. A 13) 

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist der LVR berechtigt, bis zu sieben Vertreter*innen in 

die Gesellschafterversammlung zu entsenden. 

Somit muss der Landschaftsausschuss vorab selbst mit einfacher Mehrheit darüber 

beschließen, wie viele Vertreter*innen des LVR in die Gesellschafterversammlung 

entsandt werden. 



- 9 -

5.1.6 Zentrum für verfolgte Künste GmbH - Gesellschafterversammlung 

(Anlage 1 - lfd. Nr. A 14) 

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist jeder Gesellschafter berechtigt, bis zu drei Vertre-

ter*innen in die Gesellschafterversammlung zu entsenden. 

Somit muss der Landschaftsausschuss vorab selbst mit einfacher Mehrheit darüber 

beschließen, wie viele Vertreter*innen des LVR in die Gesellschafterversammlung 

entsandt werden. 

5.1.7 Vogelsang IP gGmbH - Gesellschafterversammlung 

(Anlage 1 - lfd. Nr. A 16) 

Gemäß Gesellschaftsvertrag ist der LVR berechtigt, bis zu neun Vertreter*innen in 

die Gesellschafterversammlung zu entsenden. 

Somit muss der Landschaftsausschuss vorab selbst mit einfacher Mehrheit darüber 

beschließen, wie viele Vertreter*innen des LVR in die Gesellschafterversammlung 

entsandt werden. 

5.2 B Verbände / Vereine 

5.2.1 Kommunale Spitzenverbände (Anlage 1 - lfd. Nrn. B 3 bis B 8) 

Zur Benennung der Vertreter*innen des LVR in die Gremien der „Kommunalen Spit-

zenverbände“ wird dem Landschaftsausschuss eine entsprechende Beschlussvor-

lage jeweils im Einzelfall vorgelegt. 

5.2.2 Bundesarbeitsgemeinschaft der Höheren Kommunalverbände in der Bun-

desrepublik Deutschland (Anlage 1 - lfd. Nr. B 9) 

Zur Benennung der Vertreter*innen des LVR zur Teilnahme an der Mitgliederver-

sammlung (Plenartagung) der Bundesarbeitsgemeinschaft der Höheren Kommunal-

verbände in der Bundesrepublik Deutschland wird dem Landschaftsausschuss eine 

entsprechende Beschlussvorlage jeweils im Einzelfall vorgelegt. 

5.2.3 Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion - 

- Arbeitskreis „Junge lokale und regionale Mandatsträger*innen im 

RGRE/DS (Anlage 1 - lfd. Nr. B 12)

Gemäß Vorgabe des RGRE/DS ist die Mitarbeit in diesem Arbeitskreis für Mandats-

träger*innen des Jahrgangs 1978 und jünger vorgesehen. Zu dieser Zielgruppe ge-

hören die entsprechenden Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland. Aus-

genommen sind sachkundige Bürger*innen. Die Gesamtzahl der Mandatsträger*in-

nen des Jahrgangs 1978 und jünger in der 15. Landschaftsversammlung Rheinland 

entspricht 15 Personen. 

Somit muss der Landschaftsausschuss vorab selbst mit einfacher Mehrheit darüber 

beschließen, wie viele Mandatsträger*innen des Jahrgangs 1978 und jünger in den 

Arbeitskreis entsandt werden. 
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Grundsätzlich könnten folgende Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland 

entsandt werden: 

 Anders, Patrick, CDU 

 Baron von Kruedener, Aaron Yannik, Die PARTEI 

 Basten, Larissa, Die Linke 

 Effertz, Lars Oliver, FDP 

 Glashagen, Jennifer, Volt 

 Kox, Peter, SPD 

 Dr. Krumwiede-Steiner, Franziska, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

 Kühlwetter, Joachim, CDU 

 Lorenz, Lukas, SPD 

 Lünenschloss, Caroline, CDU 

 Madzirov, Pavle, CDU 

 Noe, Yannick Niels, AfD 

 Nüchter, Laura, FDP 

 Steffen, Alexander, FDP 

 Tietz-Latza, Alexander, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

Gemäß Beschluss des Landschaftsausschusses der 14. Landschaftsversammlung 

Rheinland wurde aus jeder Fraktion das jeweils jüngste Mitglied in den Arbeitskreis 

entsandt. 

5.2.4 Metropolregion Rheinland e. V. - Mitgliederversammlung und Beirat 

(Anlage 1 - lfd. Nr. B 16) 

Gemäß Vereinssatzung müssen die Vertreter*innen des LVR in der Mitgliederver-

sammlung und im Beirat des Vereins aus der Mitte der Landschaftsversammlung 

Rheinland benannt werden. 

5.3 C Stiftungen  

5.3.1 Rheinische Stiftung LVR-Niederrheinmuseum Wesel - Vorstand 

(Anlage 1 - lfd. Nr. C 4)

Die durch den Landschaftsausschuss zu benennenden Vertreter*innen des LVR im 

Vorstand der Stiftung müssen gemäß Stiftungssatzung Mitglied der Landschaftsver-

sammlung Rheinland sein. 

Im Rahmen der Stiftungsgründung hat der Landschaftsausschuss beschlossen, den 

Vorstand der Rheinischen Stiftung aus verwaltungsökonomischen Gründen perso-

nenidentisch zur Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwal-

tungsgebiet des LVR zu besetzen. Die Verwaltung schlägt vor, die Benennung der 

Vertreter*innen des Vorstandes der Rheinischen Stiftung auch zukünftig analog der 

Besetzung des Vorstandes der Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwe-

cke im Verwaltungsgebiet des LVR zu beschließen. 
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5.3.2 Stiftung zur Förderung sozialer und kultureller Zwecke im Verwaltungsge-

biet des LVR (Sozial- und Kulturstiftung des LVR)  

- Vorstand und Beirat (Anlage 1 - lfd. Nr. C 5) 

Vorstand 

Die durch den Landschaftsausschuss zu benennenden Vertreter*innen des LVR im 

Vorstand der Stiftung müssen gemäß Stiftungssatzung Mitglied der Landschaftsver-

sammlung Rheinland sein. 

Beirat 

Gemäß Stiftungssatzung beruft der Landschaftsausschuss bis zu 17 Vertreter*innen 

aus der Mitte der Landschaftsversammlung Rheinland in den Beirat der Sozial- und 

Kulturstiftung des LVR. Somit muss der Landschaftsausschuss vorab selbst mit ein-

facher Mehrheit darüber beschließen, wie viele Vertreter*innen aus der Mitte der 

Landschaftsversammlung Rheinland in den Beirat berufen werden. 

Des Weiteren dürfen gemäß Stiftungssatzung Vertreter*innen des Beirates nicht 

dem Vorstand der Stiftung angehören. Die Benennung von beratenden Vertreter*in-

nen ist nicht zulässig. 

5.3.3 Stiftung zur Förderung des Kulturzentrums Abtei Brauweiler - Stiftungsrat 

(Anlage 1 - lfd. Nr. C 12)

Die durch den Landschaftsausschuss zu benennenden Vertreter*innen des LVR im 

Stiftungsrat der Stiftung müssen gemäß Stiftungssatzung Mitglied der Landschafts-

versammlung Rheinland sein. 

5.3.4 Stiftung Max Ernst (Anlage 1 - lfd. Nr. C 13) 

Gemäß Stiftungssatzung dürfen die Vertreter*innen des Vorstandes nicht gleichzei-

tig dem Stiftungsrat angehören. 

5.3.5 Bürgerstiftung für verfolgte Künste - Else-Lasker-Schüler-Zentrum - Kunst-

sammlung Gerhard Schneider (Anlage 1 - lfd. Nr. C 21) 

Gemäß Stiftungssatzung darf ein Mitglied des Stiftungsrates nicht gleichzeitig Mit-

glied des Vorstandes sein. 

5.3.6 Stiftung Ruhr Museum - Kuratorium (Anlage 1 - lfd. Nr. C 22)

Gemäß Stiftungssatzung besteht das Kuratorium der Stiftung Ruhr Museum aus den 

Vertreter*innen des Kuratoriums der Stiftung Zollverein. 

Somit muss eine Vertreterin/ein Vertreter aus dem Kuratorium der Stiftung Zollver-

ein (Anlage 1 - lfd. Nr. C 15.1) in das Kuratorium der Stiftung Ruhr Museum benannt 

werden. 

In Vertretung 

H ö t t e 



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

A  Beteiligungen

1. Erste Abwicklungsanstalt (EAA)

Verwaltungsrat § 11 Abs. 1 und 3 Statut Einmahl, Rolf, CDU 1. ____________________________________
Ernennung durch Trägerver-
sammlung auf Vorschlag LVR
(Ernennungszeitraum
01.05.2016 - 30.04.2021)

2. PROVINZIAL Rheinland Holding AöR (PRH)

Gewährträgerversammlung § 6 Abs. 1 a) Satzung Die Direktorin des LVR 1) - stellv. Vorsitzende 1. Die Direktorin des LVR 1) 

§ 6 Abs. 1 b) Satzung Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 2. ____________________________________

(2 Mitglieder, die vom LVR Einmahl, Rolf, CDU  - Stimmführer 3. ____________________________________

benannt werden) Fliß, Rolf, GRÜNE

§ 8 Abs. 2 Satzung Stimmführer*in aus 1. - 3.
Benennung Stimmführer*in ____________________________________

Stellv. Stimmführer*in aus 1. - 3.
____________________________________

Bei der Besetzung sind die einschlägigen 
Anforderungen zu regulierten Mandaten zu 
beachten;
(vgl. hierzu Ziffer 4.4 der Begründung sowie die 
Anlage 4 zur Vorlage-Nr. 15/33)

Gewährträgerausschuss § 12 Abs. 1 Satzung Die Direktorin des LVR 1) - stellv. Vorsitzende 1. Die Direktorin des LVR 1) 

ab 01.04.2021 nur noch 
insgesamt 3 Sitze;
davon LD'in weiterhin 
geborenes Mitglied.

Die Neubesetzung erfolgt 
mit Wirkung ab dem 
01.04.2021. Solange üben 
die bisherigen Vertreter ihre 
Mandate weiter aus.

Die Neubesetzung erfolgt 
mit Wirkung ab dem 
01.05.2021. Solange übt 
der bisherige Vertreter sein 
Mandat weiter aus.

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

Bei der Besetzung sind die einschlägigen 
Anforderungen zu regulierten Mandaten zu 
beachten;
(vgl. hierzu Ziffer 4.4 der Begründung zur 
Vorlage-Nr. 15/33)

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Stand: 19.01.2021 Seite 1  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Bilanzausschuss der Gewährträger- § 12 Abs. 2 Satzung Die Direktorin des LVR ./. ist entfallen

versammlung Gremium wird aus der Mitte

der Gewährträgerversammlung

gebildet

Verwaltungsrat § 9 Abs. 1 a) Satzung Die Direktorin des LVR 1) - Vorsitzende 1. Die Direktorin des LVR 1) 

§ 9 Abs. 5 Satzung (LVR-Dez'in Finanzmanagement,

Kommunalwirtschaft und Europa-

angelegenheiten

z. Z. Hötte, Renate) 2. ____________________________________

§ 9 Abs. 1 d) Satzung Böll, Thomas, SPD 3. ____________________________________

2 Vertreter'innen des LVR (Dr. Klose, Hans, SPD)

Recki, Gerda, SPD

(Wucherpfennig, Brigitte, SPD)

Boss, Frank (MdL), CDU

(Loepp, Helga, CDU)

Dr. Ammermann, Gert, CDU

(Wörmann, Josef, CDU)

Effertz, Lars Oliver, FDP

(Beck, Corinna, GRÜNE)

Prüfungsausschuss des  Verwaltungs- § 12 Abs. 2 Satzung Böll, Thomas, SPD 1. ./. ist entfallen

rates Gremium wird aus der Mitte

des Verwaltungsrates

gebildet

ab 01.04.2021 nur noch
insgesamt 3 Sitze (keine 
Stellvertretung);
davon LD'in weiterhin 
geborenes Mitglied.

Die Neubesetzung erfolgt 
mit Wirkung ab dem 
01.04.2021. Solange üben 
die bisherigen 
Vertreter*innen ihre 
Mandate weiter aus.

(Ständige Vertretung nach § 9 Abs. 5 der 
Satzung wird durch LD'in aus der Verwaltung 
benannt.)

Stand: 19.01.2021 Seite 2  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

3. PROVINZIAL Holding AG (PH)

Aufsichtsrat § 8 Satzung Die Direktorin des LVR 2)
1. Die Direktorin des LVR 2)

Wahl durch Hauptversammlung Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 2. Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD

Präsidium § 12 Satzung 1. Die Direktorin des LVR

Gremium wird aus der

Mitte des Aufsichtsrates gebildet

Prüfungs- und Risikoausschuss § 12 Satzung

Gremium wird aus der 1. Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD

Mitte des Aufsichtsrates gebildet

4. PROVINZIAL Rheinland
Versicherung AG (PRV)

Aufsichtsrat § 8 i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 Satzung Die Direktorin des LVR 1. Die Direktorin des LVR
Wahl durch Hauptversammlung  - Vorsitzende  - Vorsitzende

Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 2. Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD

Die Vertreter*innen der Provinzial Einmahl, Rolf, CDU 3. Einmahl, Rolf, CDU

Holding AG als Alleinaktionärin der PRV Fliß, Rolf, GRÜNE 4. Fliß, Rolf, GRÜNE

schlagen der Hauptversammlung

die Mitglieder des Aufsichtsrates

zur Wahl vor.

Bei der Besetzung sind die einschlägigen 
Anforderungen zu regulierten Mandaten zu 
beachten;
(vgl. hierzu Ziffer 4.4 der Begründung sowie die 
Anlage 4 zur Vorlage-Nr. 15/33)

Wahlzeit bis zur Beendigung der jeweiligen Hauptversammlung, die über die Entlastung 

für das Geschäftsjahr 2024 beschließt (in 2025).

Bei der Besetzung sind die einschlägigen 
Anforderungen zu regulierten Mandaten zu 
beachten;
(vgl. hierzu Ziffer 4.4 der Begründung sowie die 
Anlage 4 zur Vorlage-Nr. 15/33)

Wahlzeit bis zur Beendigung der jeweiligen Hauptversammlung, die über die Entlastung 

für das Geschäftsjahr 2021 beschließt (in 2022).

Stand: 19.01.2021 Seite 3  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Bilanz- und Kapitalanlageausschuss § 11 Satzung Die Direktorin des LVR 3)
1. Die Direktorin des LVR 

Gremium wird aus der Mitte des
Aufsichtsrates gebildet.

Beirat für Haus- und Grundbesitz § 10 Abs. 2 g) Satzung Böll, Thomas, SPD 1. Böll, Thomas, SPD

Mitglieder werden durch den  - stellv. Vorsitzender  - stellv. Vorsitzender

Aufsichtsrat bestellt.

Kommunalbeirat § 10 Abs. 2 g) Satzung Boss, Frank (MdL), CDU 1. Boss, Frank (MdL), CDU 

Mitglieder werden durch den  - Vorsitzender  - Vorsitzender

Aufsichtsrat bestellt.

5. PROVINZIAL Rheinland

Lebensversicherung AG (PRL)

Aufsichtsrat § 8 i.V.m. § 9 Abs. 1 Satz 1 Satzung Die Direktorin des LVR 1. Die Direktorin des LVR
Wahl durch Hauptversammlung  - stellv. Vorsitzende  - stellv. Vorsitzende

Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 2. Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD

Die Vertreter*innen der Provinzial Einmahl, Rolf, CDU 3. Einmahl, Rolf, CDU

Holding AG als Alleinaktionärin der PRL Fliß, Rolf, GRÜNE 4. Fliß, Rolf, GRÜNE

schlagen der Hauptversammlung
die Mitglieder des Aufsichtsrates

zur Wahl vor.

Bilanz- und Kapitalanlageausschuss § 11 Satzung Einmahl, Rolf, CDU 1. Einmahl, Rolf, CDU

Gremium wird aus der Mitte des Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 2. Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD

Aufsichtsrates gebildet.  - stellv. Vorsitzender  - stellv. Vorsitzender

Bei der Besetzung sind die einschlägigen 
Anforderungen zu regulierten Mandaten zu 
beachten;
(vgl. hierzu Ziffer 4.4 der Begründung sowie die 
Anlage 4 zur Vorlage-Nr. 15/33)

Die Wahlzeit entspricht der Wahlzeit als Mitglied des Aufsichtsrates.

Wahlzeit bis zur Beendigung der jeweiligen Hauptversammlung, die über die Entlastung 

für das Geschäftsjahr 2021 beschließt (in 2022).

Stand: 19.01.2021 Seite 4  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

6. RWE AG

Hauptversammlung § 15 Satzung RWE AG Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen, SPD 1. ____________________________________

Beirat / Regionalbeirat Mitte Berufung durch Vorstand; Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen, SPD 1. ____________________________________

seit 01.01.2004 angesiedelt bei RWE LVR hat unverbindliches Vorschlags-

Energy AG recht

7. Verband der kommunalen

RWE-Aktionäre GmbH (VkA)

Gesellschafterversammlung § 6 Gesellschaftsvertrag Dr. Ammermann, Gert, CDU 1. ____________________________________

8. RW Beteiligungs GmbH i.L.

Gesellschafterversammlung § 5 Gesellschaftsvertrag Dr. Elster, Ralph, CDU 1. ____________________________________

Die Gesellschaft befindet 
sich in Liquidation;
Empfehlung der 
Verwaltung, dass 
Mitgliedschaftsrecht 
zwecks formaler 
Abwicklung auf die 
Verwaltung zu übertragen
(siehe Punkt 5.1.3 der 
Begründung).

Stand: 19.01.2021 Seite 5  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

9. Bauen für Menschen GmbH - Ein

Unternehmen für inklusiven

Wohnungsbau des Landschafts-

verbandes Rheinland

Gesellschafterversammlung § 7 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag ELR und LVR-Dez. Personal und Organisation 2)
1. ELR und LVR-Dez. Personal und Organisation 2)

10 Vertreter*innen des LVR z. Z. Limbach, Reiner z. Z. Limbach, Reiner

(LVR-Dez. Soziales (LVR-Dez. Soziales

§ 7 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag z. Z. Lewandrowski, Dirk) z. Z. Lewandrowski, Dirk)
Benennung Stimmführer*in Boss, Frank (MdL), CDU - Stimmführer 2. ____________________________________

(Wörmann, Josef, CDU) (___________________________________)

Der neue Gesellschaftsvertrag ist Sonntag, Ullrich, CDU 3. ____________________________________

mit Eintragung ins Handelsregister (Dr. Schoser, Martin, CDU) (___________________________________)

am 18.06.2018 in Kraft getreten Henk-Hollstein, Anne, CDU 4. ____________________________________

(Fenninger, Georg, CDU) (___________________________________)

Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD  - stellv. Stimmführer 5. ____________________________________

(Soloch, Barbara, SPD) (___________________________________)

Böll, Thomas, SPD 6. ____________________________________

(Dr. Klose, Hans, SPD) (___________________________________)

Schmerbach, Cornelia, SPD 7. ____________________________________

(Servos, Gertrud, SPD) (___________________________________)

Klemm, Ralf, GRÜNE 8. ____________________________________

(Hamm, Gudrun, Die Linke) (___________________________________)

Haupt, Stephan (MdL), FDP 9. ____________________________________

(Bayer, Udo, Freie Wähler) (___________________________________)

Schmitz, Heinz, Freie Wähler 10. ____________________________________

(Herlitzius, Bettina, GRÜNE) (___________________________________)

Stimmführer*in aus 1. - 10.

____________________________________

Stellv. Stimmführer*in aus 1. - 10.

____________________________________

Stand: 19.01.2021 Seite 6  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

10. Rheinland Kultur GmbH

Gesellschafterversammlung § 5 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag Die Direktorin des LVR 1)
1. Die Direktorin des LVR 1)

Die GV besteht aus der Direktorin des Loepp, Helga, CDU - Stimmführerin 2. ____________________________________

LVR und 1 weiteren vom LA zu

benennenden Vertretung Stimmführer*in aus 1. - 2.
Benennung Stimmführer*in ____________________________________

§ 5 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag (Die Vorsitzenden der in der (Die Vorsitzenden der in der
Den Vorsitz der GV führt die/der LVers vertretenen Fraktionen LVers vertretenen Fraktionen

Vorsitzende/stellv. Vorsitzende  des oder an deren Stelle ein oder an deren Stelle ein 

Aufsichtsrates anderes Fraktionsmitglied anderes Fraktionsmitglied

sowie der/die Vorsitzende/ sowie der/die Vorsitzende/

stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates 

nehmen an der Gesellschafter- nehmen an der Gesellschafter-

versammlung teil.) versammlung teil.)

Aufsichtsrat § 7 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag LVR-Dez'in Finanzmanagement, 1. LVR-Dez'in Finanzmanagement,

6 Vertreter*innen des LVR Kommunalwirtschaft und Europa- Kommunalwirtschaft und Europa-

angelegenheiten 2) angelegenheiten 2)

§ 7 Abs. 6 Gesellschaftsvertrag z. Z. Hötte, Renate z. Z. Hötte, Renate
Vorsitz und stellv. Vorsitz wird aus Prof. Dr. Peters, Leo, CDU - stellv. Vorsitzender 2. ____________________________________

der Mitte des Aufsichtsrates gewählt Solf, Michael-Ezzo, CDU 3. ____________________________________

Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen, SPD - Vorsitzender 4. ____________________________________

Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 5. ____________________________________

Runkler, Hans-Otto, FDP 6. ____________________________________

11. Klinikum Oberberg GmbH

Gesellschafterversammlung § 8 Gesellschaftsvertrag LVR-Dez'in Klinikverbund und Verbund 1. LVR-Dez'in Klinikverbund und Verbund

Heilpädagogischer Hilfen 2) Heilpädagogischer Hilfen 2)

§ 8 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag z. Z. Wenzel-Jankowski, Martina z. Z. Wenzel-Jankowski, Martina
Benennung Stimmführer*in Loepp, Helga, CDU - Stimmführerin 2. ____________________________________

Schulz, Margret, SPD - stellv. Stimmführerin 3. ____________________________________

Kresse, Martin, GRÜNE 4. ____________________________________

Stimmführer*in aus 1. - 4.

____________________________________

Stellv. Stimmführer*in aus 1. - 4.

____________________________________

Keine identische 
Besetzung von Aufsichtsrat 
und 
Gesellschafterversammlun
g wegen Stimmverboten 
nach § 47 Abs. 4 GmbH-
Gesetz.

Stand: 19.01.2021 Seite 7  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Aufsichtsrat § 10 Abs. 1 b) Gesellschaftsvertrag Die Direktorin des LVR 2)
1. Die Direktorin des LVR 2)

6 Vertreter*innen des LVR (Soethout, Guido, LVR-FBL Finanz- (Soethout, Guido, LVR-FBL Finanz-

management) management)

Kleine, Jürgen, CDU 2. ____________________________________

(Nabbefeld, Michael, CDU) (___________________________________)

Stefer, Michael, CDU 3. ____________________________________

(Kühlwetter, Joachim, CDU) (___________________________________)

Mahler, Ursula, SPD 4. ____________________________________

(Berg, Frithjof, SPD) (___________________________________)

Kiehlmann, Peter, SPD 5. ____________________________________

(Ciesla-Baier, Dietmar, SPD) (___________________________________)

Schäfer, Ilona, GRÜNE 6. ____________________________________

(Rehse, Henning, Freie Wähler) (___________________________________)

Psychiatrieausschuss § 10 Abs. 8 Gesellschaftsvertrag LVR-Dez'in Klinikverbund und Verbund 1. LVR-Dez'in Klinikverbund und Verbund

Gremium wird aus der Mitte Heilpädagogischer Hilfen 1) Heilpädagogischer Hilfen 1)

des Aufsichtsrates z. Z. Wenzel-Jankowski, Martina z. Z. Wenzel-Jankowski, Martina

gebildet

Stefer, Michael, CDU 2. - Gremium wird aus der Mitte

(Kühlwetter, Joachim, CDU) 4. des Aufsichtsrates

Mahler, Ursula, SPD gebildet

(Berg, Frithjof, SPD)

Schäfer, Ilona, GRÜNE

(Rehse, Henning, Freie Wähler)

Bauausschuss § 10 Abs. 7 Gesellschaftsvertrag Kleine, Jürgen, CDU 1. Gremium wird aus der Mitte

Gremium wird aus der Mitte (Mahler, Ursula, SPD) des Aufsichtsrates

des Aufsichtsrates gebildet

gebildet

12. Haus Freudenberg GmbH

Gesellschafterversammlung § 13 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag Wucherpfennig, Brigitte, SPD 1. ____________________________________

Je Gesellschafter 1 Vertreter*in

Keine identische 
Besetzung von Aufsichtsrat 
und 
Gesellschafterversammlun
g wegen Stimmverboten 
nach § 47 Abs. 4 GmbH-
Gesetz.

Stand: 19.01.2021 Seite 8  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Aufsichtsrat § 10 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag Die Direktorin des LVR 2) - stellv. Vorsitzende 1. Die Direktorin des LVR 2) 

4 Vertreter*innen des LVR (LVR-Dez. Soziales (LVR-Dez. Soziales

z. Z. Lewandrowski, Dirk) z. Z. Lewandrowski, Dirk)

§ 11 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag Joebges, Heinz, SPD 2. ____________________________________
Der stellv. Vorsitz wird aus der Mitte (Kaiser, Manfred, SPD) (___________________________________)

der LVR-Vertreter*innen im Rohde, Klaus, CDU 3. ____________________________________

Aufsichtsrat gewählt (Hohl, Peter, CDU) (___________________________________)

(den Vorsitz führt der Landrat des Kresse, Martin, GRÜNE 4. ____________________________________

Kreises Kleve) (Haupt, Stephan (MdL), FDP) (___________________________________)

13. ENERGETICON gGmbH

Gesellschafterversammlung § 8 Gesellschaftsvertrag Anzahl der zu entsendenden 

Mitglieder und stellv. Mitglieder:

§ 8 Abs. 6 Gesellschaftsvertrag ______________

bis zu 7 Vertreter*innen des LVR
Benennung Stimmführer*in LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

§ 8 Abs. 10 Gesellschaftsvertrag z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena
Der LVR führt den Vorsitz (LVR-Dez'in Finanzmanagement, (LVR-Dez'in Finanzmanagement,

(der stellv. Vorsitz wechselt alle 2 Jahre Kommunalwirtschaft und Europa- Kommunalwirtschaft und Europa-

zwischen der StädteRegion Aachen und angelegenheiten angelegenheiten

der Stadt Alsdorf) z. Z. Hötte, Renate) z. Z. Hötte, Renate)

Bündgens, Willi, CDU 2. ____________________________________

Die Änderung des Gesellschafts- (Solf, Michael-Ezzo, CDU) (___________________________________)

vertrages ist am 01.09.2018 in Wirtz, Axel, CDU - Stimmführer 3. ____________________________________

Kraft getreten. (Jülich, Urban-Josef, CDU) (___________________________________)

Weiden-Luffy, Nicole Susanne, SPD 4. ____________________________________
 - Vorsitzende und stellv. Stimmführerin (___________________________________)

(Steinhäuser, Heike, SPD) 5. ____________________________________

Schulz, Margret, SPD (___________________________________)

(Pöhler, Raoul, SPD) 6. ____________________________________

Basten, Larissa, Die Linke (___________________________________)

(Fink, Hans-Jürgen, Freie Wähler) 7. ____________________________________

Schmitt-Promny, Karin, M.A., GRÜNE (___________________________________)

(Wallutat, Philipp, FDP)

Stimmführer*in aus 1. - 7.
____________________________________

Stellv. Stimmführer*in aus 1. - 7.
____________________________________

Vorsitz aus 1. - 7.

____________________________________

Keine identische 
Besetzung von Aufsichtsrat 
und 
Gesellschafterversammlun
g wegen Stimmverboten 
nach § 47 Abs. 4 GmbH-
Gesetz.

Stand: 19.01.2021 Seite 9  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

14. Zentrum für verfolgte Künste GmbH

Gesellschafterversammlung § 8 Abs. 8 Gesellschaftsvertrag Anzahl der zu entsendenden 

Mitglieder und stellv. Mitglieder:

Jeder Gesellschafter entsendet ______________

bis zu 3 Vertreter*innen in die

Gesellschafterversammlung LVR-Dez'in Finanzmanagement, 1. LVR-Dez'in Finanzmanagement,

Benennung Stimmführer*in Kommunalwirtschaft und Europa- Kommunalwirtschaft und Europa-

angelegenheiten 2) angelegenheiten 2)

§ 8 Abs. 4 Gesellschaftsvertrag z. Z. Hötte, Renate z. Z. Hötte, Renate
Der LVR führt den Vorsitz (Wiese, Waldemar, LVR-FB Finanz- (Wiese, Waldemar, LVR-FB Finanz-

management) management)

Schulz, Ursula, SPD 2. ____________________________________

 - stellv. Vorsitz + stellv. Stimmführerin (___________________________________)

(Wietelmann, Margarete, SPD)

Prof. Dr. Peters, Leo, CDU 3. ____________________________________

 - Vorsitz + Stimmführer (___________________________________)

(Krebs, Bernd, CDU)

Stimmführer*in aus 1. - 3.

____________________________________

Stellv. Stimmführer*in aus 1. - 3.

____________________________________

Vorsitz aus 1. - 3.

____________________________________

Stellv. Vorsitz aus 1. - 3.

____________________________________

Stand: 19.01.2021 Seite 10  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Aufsichtsrat § 10 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

7 Vertreter*innen des LVR liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena

§ 10 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag (Kessing, Ulrike, LVR-Dezernat (Kessing, Ulrike, LVR-Dezernat
Der LVR führt den Vorsitz Kultur und Landschaftliche Kulturpflege) Kultur und Landschaftliche Kulturpflege)

(den stellv. Vorsitz führt die Daun, Dorothee, SPD - Vorsitzende 2. ____________________________________

Klingenstadt Solingen) (Wietheger, Karin, SPD) (___________________________________)

Wietelmann, Margarete, SPD 3. ____________________________________

(Mahler, Ursula, SPD) (___________________________________)

Solf, Michael-Ezzo, CDU 4. ____________________________________

(Natus-Can, Astrid, CDU) (___________________________________)

Krebs, Bernd, CDU 5. ____________________________________

(Jülich, Urban-Josef, CDU) (___________________________________)

Fliß, Rolf, GRÜNE 6. ____________________________________

(Kremers, Heinz-Josef, GRÜNE) (___________________________________)

Effertz, Lars Oliver, FDP 7. ____________________________________

(Runkler, Hans-Otto, FDP) (___________________________________)

Vorsitz aus 1. - 7.

____________________________________

15. Tagesklinik Alteburger Straße gGmbH

(Beteiligung zum 01.01.2006)

Gesellschafterversammlung § 8 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag Die Direktorin des LVR 1) - Vorsitzende 1. Die Direktorin des LVR 1) 

§ 8 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag

Der Vorsitz wechselt jährlich 

zwischen den beiden Gesellschaftern 

"LVR" und "Stiftung Aktion 

gemeindenahe Psychiatrie Köln"

(LVR = gerade Jahre)

Keine identische 
Besetzung von Aufsichtsrat 
und 
Gesellschafterversammlun
g wegen Stimmverboten 
nach § 47 Abs. 4 GmbH-
Gesetz.

Stand: 19.01.2021 Seite 11  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Aufsichtsrat § 10 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag LVR-Dez'in Klinikverbund und Verbund 1. LVR-Dez'in Klinikverbund und Verbund

Jeder Gesellschafter entsendet Heilpädagogischer Hilfen 2) Heilpädagogischer Hilfen 2)

4 Vertreter*innen in die z. Z. Wenzel-Jankowski, Martina z. Z. Wenzel-Jankowski, Martina

Gesellschafterversammlung Dr. Elster, Ralph, CDU - stellv. Vorsitzender 2. ____________________________________

Böll, Thomas, SPD 3. ____________________________________

§ 11 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag Barion, Katrin, GRÜNE 4. ____________________________________
Der LVR führt den stellv. Vorsitz

(den Vorsitz führt die "Stiftung Aktion Stellv. Vorsitz aus 1. - 4.

gemeindenahe Psychiatrie Köln") ____________________________________

Keine identische 
Besetzung von Aufsichtsrat 
und 
Gesellschafterversammlun
g wegen Stimmverboten 
nach § 47 Abs. 4 GmbH-
Gesetz.

Stand: 19.01.2021 Seite 12  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

16. Vogelsang IP gGmbH

Gesellschafterversammlung § 8 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag Anzahl der zu entsendenden 
bis zu 9 Vertreter*innen des LVR Mitglieder und stellv. Mitglieder:

______________

§ 8 Abs. 5 Gesellschaftsvertrag
Benennung Stimmführer*in LVR-Dez'in Finanzmanagement, 1. LVR-Dez'in Finanzmanagement,

Kommunalwirtschaft und Europa- Kommunalwirtschaft und Europa-

§ 8 Abs. 9 Gesellschaftsvertrag angelegenheiten 2) angelegenheiten 2)

Der LVR führt den Vorsitz z. Z. Hötte, Renate z. Z. Hötte, Renate

(den stellv. Vorsitz führt der Kreis (LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- (LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

Euskirchen) liche Kulturpflege liche Kulturpflege

z. Z. Karabaic, Milena) z. Z. Karabaic, Milena)

Die Änderung des Gesellschafts- Einmahl, Rolf, CDU - Stimmführer 2. ____________________________________

vertrages ist am 01.01.2018 in (Schavier, Karl, CDU) (___________________________________)

Kraft getreten. Jülich, Urban-Josef, CDU 3. ____________________________________

(Natus-Can M.A., Astrid, CDU) (___________________________________)

Prof. Dr. Peters, Leo, CDU 4. ____________________________________

(Solf, Michael-Ezzo, CDU) (___________________________________)

Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 5. ____________________________________

 - Vorsitzender und stellv. Stimmführer (___________________________________)

(Wietelmann, Margarete, SPD)

Böll, Thomas, SPD 6. ____________________________________

(Schmitz, Hans, SPD) (___________________________________)

Schulz, Margret, SPD 7. ____________________________________

(Lüngen, Ilse, SPD) (___________________________________)

Gormanns, Karl Friedrich, GRÜNE 8. ____________________________________

(Basten, Larissa, Die Linke) (___________________________________)

Effertz, Lars Oliver, FDP 9. ____________________________________

(Fink, Hans-Jürgen, Freie Wähler) (___________________________________)

Stimmführer*in aus 1. - 9.

____________________________________

Stellv. Stimmführer*in aus 1. - 9.

____________________________________

Vorsitz aus 1. - 9.

____________________________________

Stand: 19.01.2021 Seite 13  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Wissenschaftlicher Beirat § 12 Gesellschaftsvertrag LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-
Berufung durch liche Kulturpflege liche Kulturpflege
Gesellschafterversammlung z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena
als stimmberechtiges Mitglied 

Berufung durch Kessing, Ulrike, LVR-FB Zentrale 1. Kessing, Ulrike, LVR-FB Zentrale

Gesellschafterversammlung Dienste, strateg. Steuerungsunterstützung Dienste, strateg. Steuerungsunterstützung
als nicht stimmberechtiges  Leiter*in LVR-Insitut für Landeskunde und 2. Leiter*in LVR-Insitut für Landeskunde und
Mitglied (beratend) Regionalgeschichte Regionalgeschichte

z. Z. Dr. Hänel, Dagmar z. Z. Dr. Hänel, Dagmar

Prof. Dr. Peters, Leo, CDU 3. Prof. Dr. Peters, Leo, CDU

Stand: 19.01.2021 Seite 14  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

B  Verbände / Vereine

1. Rheinisches Studieninstitut für
kommunale Verwaltung in Köln

(BGB-Gesellschaft)

Gesellschafterversammlung §§ 4 + 5 Gesellschaftsvertrag Die Direktorin des LVR 1)
1. Die Direktorin des LVR 1)

des Studieninstitutes delegiert auf delegiert auf

ELR und LVR-Dez. Personal und Organisation ELR und LVR-Dez. Personal und Organisation

z. Z. Limbach, Reiner z. Z. Limbach, Reiner

Institutsausschuss § 6 Abs. 2 b) Institutsordnung Die Direktorin des LVR 1)
1. Die Direktorin des LVR 1)

(die/der Hauptverwaltungsbeamte) delegiert auf delegiert auf

§ 6 Abs. 3 a) Institutsordnung ELR und LVR-Dez. Personal und Organisation ELR und LVR-Dez. Personal und Organisation

(2 vom LA zu benennende Vertre- z. Z. Limbach, Reiner z. Z. Limbach, Reiner

ter*innen + Stellvertreter*innen) Kaske, Axel, SPD 2. ____________________________________
Berufung durch Gesellschafter- (Dr. Klose, Hans, SPD) (___________________________________)

versammlung Dr. Ammermann, Gert, CDU 3. ____________________________________

(Tondorf, Bernd, CDU) (___________________________________)

2. Regionalräte der Bezirksregierungen

Köln § 8 Abs. 3 Landesplanungsgesetz Böll, Thomas, SPD 1. ____________________________________

1 Vertreter*in mit beratender

Befugnis

Braunkohlenausschuss § 22 Landesplanungsgesetz Böll, Thomas, SPD 1. ____________________________________

als Sonderausschuss des Regionalrates 1 Vertreter*in mit beratender

Köln Befugnis

Verkehrskommission Der Ausschuss konstituiert Böll, Thomas, SPD 1. Der Ausschuss konstituiert

als Unterausschuss des Regionalrates sich aus Mitgliedern des sich aus Mitgliedern des

Köln Regionalrates Regionalrates Köln

(beratende Befugnis)
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Kommission für Regionalplanung und Der Ausschuss konstituiert Böll, Thomas, SPD 1. Der Ausschuss konstituiert

Strukturfragen sich aus Mitgliedern des sich aus Mitgliedern des

als Unterausschuss des Regionalrates Regionalrates Regionalrates Köln
Köln (beratende Befugnis)

Düsseldorf § 8 Abs. 3 Landesplanungsgesetz Stieber, Andreas-Paul, CDU 1. ____________________________________

1 Vertreter*in mit beratender

Befugnis

Strukturausschuss Der Ausschuss konstituiert Stieber, Andreas-Paul, CDU 1. Der Ausschuss konstituiert

als Unterausschuss des Regionalrates sich aus Mitgliedern des sich aus Mitgliedern des

Düsseldorf Regionalrates Regionalrates Düsseldorf

(beratende Befugnis)

Planungsausschuss Der Ausschuss konstituiert Stieber, Andreas-Paul, CDU 1. Der Ausschuss konstituiert

als Unterausschuss des Regionalrates sich aus Mitgliedern des sich aus Mitgliedern des

Düsseldorf Regionalrates Regionalrates Düsseldorf
(beratende Befugnis)

Verkehrsausschuss Der Ausschuss konstituiert Stieber, Andreas-Paul, CDU 1. Der Ausschuss konstituiert

als Unterausschuss des Regionalrates sich aus Mitgliedern des sich aus Mitgliedern des

Düsseldorf Regionalrates Regionalrates Düsseldorf

(beratende Befugnis)

3. Deutscher Städtetag

Hauptversammlung § 6 Abs. 2 c) Satzung Entscheidung des LA erfolgt jeweils im 1. Entscheidung des LA erfolgt jeweils im

(findet alle 2 Jahre statt) 2 Vertreter*innen mit Stimmrecht Einzelfall mit gesonderter Vorlage 2. Einzelfall mit gesonderter Vorlage

Hauptausschuss § 7 Abs. 2 c) und 4 Satzung Die Direktorin des LVR 1. Die Direktorin des LVR
Vom Hauptausschuss 

zu berufende Mitglieder.

Kein Vorschlags-/Berufungs-

recht des LVR!

4. Städtetag NRW

Mitgliederversammlung § 6 Abs. 2 b) Satzung Entscheidung des LA erfolgt jeweils im 1. Entscheidung des LA erfolgt jeweils im
(findet alle 2 Jahre statt) 3 Vertreter*innen mit Stimmrecht Einzelfall mit gesonderter Vorlage 2. Einzelfall mit gesonderter Vorlage

3.
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

5. Deutscher Landkreistag

Landkreisversammlung § 4 Abs. 3 Satzung Entscheidung des LA erfolgt jeweils im 1. Entscheidung des LA erfolgt jeweils im

(findet nur alle 5 Jahre statt) 3 Vertreter*innen mit Stimmrecht Einzelfall mit gesonderter Vorlage 2. Einzelfall mit gesonderter Vorlage

3.

Mitgliederversammlung § 6 Abs. 1 Ziffer 3 Satzung Entscheidung des LA erfolgt jeweils im 1. Entscheidung des LA erfolgt jeweils im

(Hauptausschuss) 1 Vertrerter*in mit Stimmrecht Einzelfall mit gesonderter Vorlage Einzelfall mit gesonderter Vorlage

Präsidium § 7 Abs. 1 Satzung Die Direktorin des LVR 1. Die Direktorin des LVR

kooptiertes Mitglied als Vorsitzende

der HKV

6. Landkreistag NRW

Landkreisversammlung § 8 Abs. 2 Satzung Entscheidung des LA erfolgt jeweils im 1. Entscheidung des LA erfolgt jeweils im

(jährlich) 1 Vertreter*in mit Stimmrecht Einzelfall mit gesonderter Vorlage Einzelfall mit gesonderter Vorlage

7. Deutscher Städte- und Gemeindebund

Deutscher Gemeindekongress § 6 Abs. 3 Satzung Entscheidung des LA erfolgt jeweils im 1. Entscheidung des LA erfolgt jeweils im

(= Deutscher Kommunalkongress) Die Anzahl der von den außer- Einzelfall mit gesonderter Vorlage Einzelfall mit gesonderter Vorlage

(findet alle 2 Jahre statt) ordentlichen Mitgliedern zu

benennenden Delegierten ist

nicht festgelegt

Hauptausschuss § 8 Satzung Entscheidung des LA erfolgt jeweils im 1. Entscheidung des LA erfolgt jeweils im

(= Mitgliederversammlung) LVR als außerordentl. Mitglied: Einzelfall mit gesonderter Vorlage Einzelfall mit gesonderter Vorlage

1 Vertreter*in als Gast (nur öffent-

licher Teil) ohne Stimmrecht
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

8. Städte- und Gemeindebund NRW

Mitgliederversammlung § 8 Abs. 5 Satzung Entscheidung des LA erfolgt jeweils im 1. Entscheidung des LA erfolgt jeweils im
(findet alle 2 1/2 Jahre statt) 1 Vertreter*in mit Stimmrecht Einzelfall mit gesonderter Vorlage Einzelfall mit gesonderter Vorlage

Hauptausschuss Verwaltungsleiter*in als Gast geladen Die Direktorin des LVR 1. Die Direktorin des LVR

ohne Stimmrecht

9. Bundesarbeitsgemeinschaft der

Höheren Kommunalverbände in der

Bundesrepublik Deutschland (BAG HKV)

§ 4 Abs. 2 Geschäftsordnung Die Direktorin des LVR 1) - Vorsitz 1. Die Direktorin des LVR 1) - Vorsitz

Mitgliederversammlung

(Plenartagung) Die Mitgliederversammlung setzt bis zu 6 Vertreter*innen der 2. - Entscheidung des LA erfolgt jeweils im

sich zusammen aus den Mitgliedern Fraktionen 7. Einzelfall mit gesonderter Vorlage

der BAG HKV (für den LVR = LD'in)
zzgl. der von den Mitgliedern der 
BAG HKV aus ihren Organen bestimmten

Personen. Pro Mitglied darf eine

Zahl von 6 Personen nicht

überschritten werden.

Geschäftsstelle ab dem 01.04.2018

beim LVR; Vorsitzende Frau Lubek

Vorstand § 5 Abs. 1 Geschäftsordnung Die Direktorin des LVR 1) - Vorsitz 1. Die Direktorin des LVR 1) - Vorsitz

10. Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Euregiorat § 7 Abs. 3 Zweckverbandssatzung Die Direktorin des LVR 1)
1. Die Direktorin des LVR 1)

(die/der Hauptverwaltungsbeamte) (LVR-Dez'in Finanzmanagement, (LVR-Dez'in Finanzmanagement,

Kommunalwirtschaft und Europa- Kommunalwirtschaft und Europa-

angelegenheiten angelegenheiten

z. Z. Hötte, Renate) z. Z. Hötte, Renate)

§ 7 Abs. 2 Zweckverbandssatzung Lüngen, Ilse, SPD 2. ____________________________________

2 Vertreter*innen des LVR (Dr. Klose, Hans, SPD) (___________________________________)

Kersten, Gertrud, CDU 3. ____________________________________

(Nabbefeld, Michael, CDU) (___________________________________)
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Ausschuss für Wirtschaft § 12 Abs. 3 Zweckverbandssatzung Kersten, Gertrud, CDU 1. ____________________________________
(dem LVR wurde eine beratende
Mitgliedschaft zugesprochen)

Kein Berufungsrecht des LVR,
nur unverbindlichdes Vorschlagsrecht

Ausschuss für grenzüberschreitende § 12 Abs. 3 Zweckverbandssatzung Lüngen, Ilse, SPD 1. ____________________________________
Verständigung 1 Vertreter*in des LVR

11. Zweckverband Region Aachen

(Rechtsnachfolger des Regio Aachen e. V.

ab 01.01.2013)

Der LVR gehört dem Zweckverband als

beratendes Mitglied an

Verbandsversammlung § 5 Satzung Plum, Franz, CDU 1. ____________________________________

1 Vertreter*in des LVR mit

beratender Stimme

Ausschuss für (eu)regionale Kultur und § 9 Satzung Plum, Franz, CDU 1. Die/der Vertreter*in des LVR ist in der

Tourismus Als Mitglied der Verbandsver- Verbandsversammlung beratend vertreten.
sammlung beratend

§ 9 Abs. 3 Satzung Prof. Dr. Schleper, Thomas, 2. Prof. Dr. Schleper, Thomas,

Bestellung als beratendes Mitglied LVR-FBL Zentrale Dienste, LVR-FBL Zentrale Dienste, 

durch die Verbandsversammlung strateg. Steuerungsunterstützung strateg. Steuerungsunterstützung

12. Rat der Gemeinden und Regionen

Europas - Deutsche Sektion -

Delegiertenversammlung § 8 Abs. 2 Satzung Die Direktorin des LVR 2)
1. Die Direktorin des LVR 2)

3 Vertreter*innen des LVR Recki, Gerda, SPD 2. ____________________________________

Schroeren, Michael, CDU 3. ____________________________________

Hauptausschuss § 9 Abs. 1 b) Satzung Schroeren, Michael, CDU 1. ____________________________________

Als Fördermitglied hat der

LVR ein Vorschlagsrecht.

Wahl durch Delegiertenversammlung.
(Der LVR ist ordentliches Mitglied

im Hauptausschuss)
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Präsidium § 10 Abs. 1 b) Satzung Recki, Gerda, SPD (stellv. Mitglied) 1. ____________________________________

Als Fördermitglied hat der

LVR ein Vorschlagsrecht.

Wahl durch Hauptausschuss.
(Der LVR ist stellv. Mitglied

im Präsidium)

Deutsch-Französischer Ausschuss § 14 Satzung Schroeren, Michael, CDU 1. ____________________________________
Wahl durch Hauptausschuss Kaske, Axel, SPD 2. ____________________________________

(Vorschlag LVR)

Deutsch-Polnischer Ausschuss § 14 Satzung Recki, Gerda, SPD 1. ____________________________________
Wahl durch Hauptausschuss Prof. Dr. Peters, Leo, CDU 2. ____________________________________

(Vorschlag LVR)

Ausschuss für kommunale § 14 Satzung Lüngen, Ilse, SPD 1. ____________________________________
Entwicklungszusammenarbeit Wahl durch Hauptausschuss Kersten, Gertrud, CDU 2. ____________________________________

(Vorschlag LVR)

Europäischer Hauptausschuss des Wahl durch Beschlussgremien Recki, Gerda, SPD (stellv. Mitglied) 1. Wahl durch Beschlussgremien

Europäischen Rates der Gemeinden und des CEMR auf Vorschlag des des CEMR auf Vorschlag des

Regionen Europas (CEMR) RGRE Deutsche Sektion RGRE Deutsche Sektion

Arbeitskreis "Junge lokale und regionale Gemäß Vorgabe des RGRE/DS Anzahl der zu entsendenden 

Mandatsräger/-innen im RGRE/DS" ist die Mitarbeit im Arbeitskreis für Mandatsträger*innen des Jahrgangs

Mandatsträger*innen des Jahrgangs 1978 und jünger:

1978 und jünger vorgesehen. ______________

Aus jeder Fraktion das jeweils jüngste Mitglied:
Kühlwetter, Joachim, CDU 1. ____________________________________

Arndt, Denis, SPD 2. ____________________________________

Franke, Petra, FDP 3. ____________________________________

Basten, Larissa, Die Linke 4. ____________________________________

Hemsteeg, Kai, Freie Wähler 5. ____________________________________

6. ____________________________________

7. ____________________________________

8. ____________________________________

9. ____________________________________

10. ____________________________________

11. ____________________________________

12. ____________________________________

13. ____________________________________

14. ____________________________________

15. ____________________________________

Die Gesamtzahl der 
Mandatsträger*innen des 
Jahrgangs 1978 und jünger 
in der 15. LVers entspricht 
15 Personen.

Stand: 19.01.2021 Seite 20  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

13. Region Köln/Bonn e.V.

Mitgliederversammlung § 3 Abs. 1 d) i. V. m.  § 7 Abs. 5 Satzung Die Direktorin des LVR 2) - Stimmführerin 1. Die Direktorin des LVR 2)

2 Vertreter*innen des LVR Eichner, Harald, SPD 2. ____________________________________

Benennung Stimmführer*in

Stimmführer*in aus 1. - 2.

____________________________________

14. Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft e.V.

Mitgliederversammlung § 10 Satzung Dr. Schoser, Martin, CDU 1. ____________________________________

LVR = förderndes Mitglied
Teilnahme als Gast ohne Stimmrecht

15. Gesundheitsregion KölnBonn e. V.

(HealthRegion CologneBonn)

Mitgliederversammlung § 4 Abs. 6 i.V.m. § 8 Satzung Schulz, Margret, SPD 1. ____________________________________

Vorstand § 10 Satzung Schulz, Margret, SPD 1. ____________________________________
als Beisitzer*in

Wahl durch Mitgliederver-

sammlung; Vorschlag durch

LVR

Senat § 12 Satzung Henk-Hollstein, Anne, CDU 1. ____________________________________
Berufung durch Vorstand;

Vorschlag durch LVR

Gemäß Vereinssatzung 
entsendet der LVR 2 
Vertreter*innen zur MV, die 
gemeinsam nur 1 
Stimmrecht haben.Dieses 
wurde bisher durch den/die 
Hauptverwaltungsbeamten/-
in wahrgenommen.
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

16. Metropolregion Rheinland e. V.

(LVR ist Gründungsmitglied)

Mitgliederversammlung § 6 Abs. 3 Satzung Die Direktorin des LVR 1) - Stimmführerin 1. Die Direktorin des LVR 1) 

Der LVR entsendet die Direktorin des Henk-Hollstein, Anne, CDU 2. ____________________________________

LVR sowie 5 Mitglieder der Land- (Kersten, Gertrud, CDU) (___________________________________)

schaftsversammlung Rheinland. Dr. Ammermann, Gert, CDU 3. ____________________________________

(Fenninger, Georg, CDU) (___________________________________)

§ 6 Abs. 5 Satzung Böll, Thomas, SPD 4. ____________________________________
Benennung Stimmführer'in (Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD) (___________________________________)

Dr. Klose, Hans, SPD 5. ____________________________________

(Recki, Gerda, SPD) (___________________________________)

Schmitt-Promny, Karin, M.A., GRÜNE 6. ____________________________________

(Effertz, Lars Oliver, FDP) (___________________________________)

Stimmführer*in aus 1. - 6.

____________________________________

Vorstand § 9 Abs. 3 d) Satzung Die Direktorin des LVR 1)
1. Die Direktorin des LVR 1)

§ 9 Abs. 8 e) Satzung Vorsitzende der Landschaftsversamm- Vorsitzende der Landschaftsversamm-
als ständiger Gast lung Rheinland lung Rheinland

z. Z. Henk-Hollstein, Anne, CDU z. Z. Henk-Hollstein, Anne, CDU

Beirat § 11 Abs. 2 e) Satzung Einmahl, Rolf, CDU 1. ____________________________________

4 Vertreter*innen der Landschafts- (Henk-Hollstein, Anne, CDU) (___________________________________)

versammlung Rheinland Nabbefeld, Michael, CDU 2. ____________________________________

(Boss, Frank, MdL, CDU) (___________________________________)

Böll, Thomas, SPD 3. ____________________________________

(Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD) (___________________________________)

Bortlisz-Dickhoff, Johannes, GRÜNE 4. ____________________________________

(Detjen, Ulrike, Die Linke) (___________________________________)

Gemäß Vereinssatzung 
entsendet der LVR neben 
der LVR-Direktorin 5 
weitere Vertreter*innen zur 
MV, die gemeinsam nur 1 
Stimmrecht haben. Dieses 
wurde bisher durch den/die 
Hauptverwaltungsbeamten/-
in wahrgenommen.

Die vom LA zu 
benennenden  5 
Vertreter*innen müssen 
Mitglied der 
Landschaftsversammlung 
Rheinland sein.

Die vom LA zu 
benennenden 
Vertreter*innen müssen 
Mitglied der 
Landschaftsversammlung 
Rheinland sein.
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

C   Stiftungen

1. Stiftung des Museums für Industrie-,

Wirtschafts- und Sozialgeschichte

der Region Aachen in Stolberg,

Zinkhütter Hof

Genehmigt durch die Bez.Reg. Köln am 21.12.1992

Kuratorium § 7 Abs. 2 Satzung Bündgens, Willi, CDU 1. ____________________________________
Bestellung durch Kuratorium

Vorschlag LVR

2. Stiftung Scheibler-Museum ROTES

HAUS Monschau

Genehmigt durch das IM NW am 20.08.1963

Vorstand § 4 Abs. 2 Nr. 1 Satzung Böll, Thomas, SPD 1. ____________________________________

1 Vertreter*in des LVR

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 gemäß Direktor*in LVR-IM 1), Zentrale Ober- 2. Direktor*in LVR-IM 1), Zentrale Ober-

Satzungsänderung vom hausen, z. Z. Dr. Hauser, Walter hausen, z. Z. Dr. Hauser, Walter

18.11.2009

3. Stiftung "Das Deutsche Glasmalerei-

Museum Linnich"

Genehmigt durch die Bez.Reg. Köln am 18.03.1997

Vorstand  § 7 Satzung Kohlenbach, Guido 1. Kohlenbach, Guido
Wahl durch Kuratorium; LVR-FBL Regionale Kulturarbeit LVR-FBL Regionale Kulturarbeit

kein Benennungsrecht des LVR

Kuratorium § 10 Abs. 2 Satzung Zimball, Wolfgang, CDU 1. ____________________________________

1 Vertreter'in des LVR (Pöhler, Raoul, SPD) (___________________________________)
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

4. Rheinische Stiftung

LVR-Niederrheinmuseum Wesel

Anerkannt durch das IM NW am 17.08.2018

Vorstand § 7 Abs. 2 Satzung Die Direktorin des LVR 2)
1. Die Direktorin des LVR 2)

9 Vertreter*innen des LVR (LVR-Dez. Kinder, Jugend und Familie (LVR-Dez. Kinder, Jugend und Familie

Bestellung durch LA aus z. Z. Bahr, Lorenz) z. Z. Bahr, Lorenz)

der Mitte der LVers und der Einmahl, Rolf, CDU 2. ____________________________________

Verwaltung des LVR. (Petrauschke, Hans-Jürgen, CDU) (___________________________________)

Prof. Dr. Peters, Leo, CDU 3. ____________________________________

(Geschäftsführerin:  - Vorsitzender (___________________________________)

Hötte, Renate, LVR-Dez'in Finanz- (Dr. Elster, Ralph, CDU)

management, Kommunalwirtschaft Nabbefeld, Michael, CDU 4. ____________________________________

und Europaangelegenheiten) (Boss, Frank (MdL), CDU) (___________________________________)

Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 5. ____________________________________

(Dr. Klose, Hans, SPD) (___________________________________)

Daun, Dorothee, SPD 6. ____________________________________

(Recki, Gerda, SPD) (___________________________________)

Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen, SPD 7. ____________________________________

 - stellv. Vorsitzender (___________________________________)

(Wietelmann, Margarete, SPD)

Runkler, Hans-Otto, FDP 8. ____________________________________

(Haupt, Stephan (MdL), FDP) (___________________________________)

Beck, Corinna, GRÜNE 9. ____________________________________

(Fliß, Rolf, GRÜNE) (___________________________________)

Die vom LA zu 
benennenden 
Vertreter*innen müssen 
Mitglied der 
Landschaftsversammlung 
Rheinland sein.

Aus verwaltungs-
ökonomischen Gründen 
schlägt die Verwaltung vor, 
die Benennung der 
Vertreter*innen des 
Vorstandes der 
Rheinischen Stiftung 
personenidentisch zur 
Stiftung zur Förderung 
sozialer und kultureller 
Zwecke im Verwaltungs-
gebiet des LVR zu 
beschließen
(siehe Punkt 5.3.1 der 
Begründung).

Stand: 19.01.2021 Seite 24  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

5. Stiftung zur Förderung sozialer und

kultureller Zwecke im Verwaltungs-

gebiet des LVR

Genehmigt durch das IM NW am 08.10.1997

Vorstand § 7 Abs. 2 Satzung Die Direktorin des LVR 2)
1. Die Direktorin des LVR 2)

9 Vertreter*innen des LVR (LVR-Dez. Kinder, Jugend und Familie (LVR-Dez. Kinder, Jugend und Familie

Bestellung durch LA aus z. Z. Bahr, Lorenz) z. Z. Bahr, Lorenz)

der Mitte der LVers und/ Einmahl, Rolf, CDU 2. ____________________________________

oder der Verwaltung des (Petrauschke, Hans-Jürgen, CDU) (___________________________________)

LVR Prof. Dr. Peters, Leo, CDU 3. ____________________________________

 - stellv. Vorsitzender (___________________________________)

(Geschäftsführerin: (Dr. Elster, Ralph, CDU)

Hötte, Renate, LVR-Dez'in Finanz- Nabbefeld, Michael, CDU 4. ____________________________________

management, Kommunalwirtschaft (Boss, Frank (MdL), CDU) (___________________________________)

und Europaangelegenheiten) Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 5. ____________________________________

(Dr. Klose, Hans, SPD) (___________________________________)

Daun, Dorothee, SPD 6. ____________________________________

(Recki, Gerda, SPD) (___________________________________)

Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen, SPD 7. ____________________________________

 - Vorsitzender (___________________________________)

(Wietelmann, Margarete, SPD)

Runkler, Hans-Otto, FDP 8. ____________________________________

(Haupt, Stephan (MdL), FDP) (___________________________________)

Beck, Corinna, GRÜNE 9. ____________________________________

(Fliß, Rolf, GRÜNE) (___________________________________)

Die vom LA zu 
benennenden 
Vertreter*innen müssen 
Mitglied der 
Landschaftsversammlung 
Rheinland sein.

Gemäß Stiftungssatzung 
dürfen die Mitglieder des 
Beirates dem Vorstand der 
Stiftung nicht angehören.

Stand: 19.01.2021 Seite 25  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Beirat § 11 Abs. 3 Satzung Anzahl der zu entsendenden 
Berufung durch LA Mitglieder:
von bis zu 17 Vertreter*innen ______________
aus der Mitte der LVers 

Kisters, Dietmar, CDU 1. ____________________________________

Henk-Hollstein, Anne, CDU 2. ____________________________________

Zimball, Wolfgang, CDU 3. ____________________________________

Loepp, Helga, CDU - Vorsitzende 4. ____________________________________

Jülich, Urban-Josef, CDU 5. ____________________________________

Solf, Michael-Ezzo, CDU 6. ____________________________________

Tschepe, Heidemarie, CDU 7. ____________________________________

Schmerbach, Cornelia, SPD 8. ____________________________________

 - stellv. Vorsitzende

Schnitzler, Stephan, SPD 9. ____________________________________

Arndt, Denis, SPD 10. ____________________________________

Weiden-Luffy, Nicole Susanne, SPD 11. ____________________________________

Schulz, Ursula, SPD 12. ____________________________________

Zsack-Möllmann, Martina, GRÜNE 13. ____________________________________

Peters, Anna, GRÜNE 14. ____________________________________

Effertz, Lars Oliver, FDP 15. ____________________________________

Hamm, Gudrun, Die Linke 16. ____________________________________
Bayer, Udo, Freie Wähler 17. ____________________________________

sowie 3 Vertreter*innen der LVR-Dez. Soziales 18. LVR-Dez. Soziales

Verwaltung des LVR z. Z. Lewandrowski, Dirk z. Z. Lewandrowski, Dirk

LVR-Dez'in Klinikverbund und Verbund 19. LVR-Dez'in Klinikverbund und Verbund

Heilpädagogischer Hilfen Heilpädagogischer Hilfen

z. Z. Wenzel-Jankowski, Martina z. Z. Wenzel-Jankowski, Martina
LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 20. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-
liche Kulturpflege liche Kulturpflege
z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena

6. Stiftung Industriedenkmalpflege und

Geschichtskultur

Genehmigt durch das IM NW am 30.11.1995

Kuratorium § 6 Abs. 1 Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. ____________________________________
1 Vertreter*in auf Vorschlag des LVR liche Kulturpflege (___________________________________)
Wahl durch Kuratorium z. Z. Karabaic, Milena

(Hohl, Peter, CDU)

Die vom LA zu 
benennenden 
Vertreter*innen müssen 
Mitglied der 
Landschaftsversammlung 
Rheinland sein.

Gemäß Stiftungssatzung 
dürfen die Mitglieder des 
Beirates dem Vorstand der 
Stiftung nicht angehören.

Stand: 19.01.2021 Seite 26  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

7. Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum

Genehmigt durch die Bez.Reg. Düsseldorf am 26.06.2000

Kuratorium § 6 Abs. 2 e) Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

3 Vertreter*innen des LVR liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena

Wörmann, Josef, CDU 2. ____________________________________

Wietelmann, Margarete, SPD 3. ____________________________________

Anlageausschuss § 7 Abs. 2 a) Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-
Beschluss Kuratorium; liche Kulturpflege liche Kulturpflege
kein Benennungsrecht des LVR z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena

8. Stiftung "Haus der Geschichte
Nordrhein-Westfalen"
Errichtet durch das Land NRW am 19.12.2019

Kuratorium § 8 Abs. 1 Nr. 4 Gesetz Land NRW Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 1. ____________________________________
§ 2 Abs. 1 Satzung (Einmahl, Rolf, CDU) (___________________________________)
1 Vertreter*in des LVR

Wissenschaftlicher Beirat § 10 Gesetz Land NRW Leiter*in LVR-Insitut für Landeskunde und 1. Leiter*in LVR-Insitut für Landeskunde und
§ 4 Satzung Regionalgeschichte Regionalgeschichte
Berufung durch Kuratorium z. Z. Dr. Hänel, Dagmar z. Z. Dr. Hänel, Dagmar

9. Stiftung Schloss und Park Benrath
Genehmigt durch das IM NW am 03.03.2000

Kuratorium § 6 Abs. 1 f) Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

2 Vertreter*innen des LVR liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena
Zepuntke, Klaudia, SPD 2. ____________________________________

§ 6 Abs. 1 i) Satzung Landeskonservatorin Rheinland 1) Landeskonservatorin Rheinland 1)

mit beratender Stimme z. Z. Dr. Pufke, Andrea z. Z. Dr. Pufke, Andrea

Arbeitsausschuss § 6 Abs. 6 Satzung LVR-FBL Regionale Kulturarbeit, 1. LVR-FBL Regionale Kulturarbeit,
Berufung durch Kuratorium z. Z. Kohlenbach, Guido z. Z. Kohlenbach, Guido
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

10. Förderstiftung Museum Kurhaus Kleve
Genehmigt durch die Bez.Reg. Düsseldorf am 22.11.2002

Kuratorium § 8 Abs. 2 Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

2 Vertreter*innen des LVR liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

§ 8 Abs. 3 Satzung z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena
Der LVR führt den stellv. Vorsitz Hohl, Peter, CDU - stellv. Vorsitzender 2. ____________________________________
(der Vorsitz wird aus der Mitte des
Kuratoriums gewählt) Stellv. Vorsitz aus 1. - 2.

____________________________________

11. Stiftung Schloss Dyck
Genehmigt durch die Bez.Reg. Düsseldorf am 28.12.1999

Stiftungsrat § 8 Abs. 1 Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

2 Vertreter*innen des LVR liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena
Dr. Ammermann, Gert, CDU 2. ____________________________________

Kuratorium § 10 a Satzung LVR-FBL Regionale Kulturarbeit 2)
1. LVR-FBL Regionale Kulturarbeit 2)

Vorschlagsrecht LVR z. Z. Kohlenbach, Guido z. Z. Kohlenbach, Guido
Berufung durch Stiftungsrat Servos, Gertrud, SPD 2. ____________________________________

Anlageausschuss Beschluss Stiftungsrat LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

liche Kulturpflege liche Kulturpflege
z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena

Stand: 19.01.2021 Seite 28  21.30



Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

12. Stiftung zur Förderung des Kultur-
zentrums Abtei Brauweiler
Anerkannt durch das IM NW am 04.08.2004

Vorstand § 7 Satzung Hötte, Renate - Vorsitzende 1. Hötte, Renate - Vorsitzende
Auf Vorschlag von LD durch LVR-Dez'in Finanzmanagement, LVR-Dez'in Finanzmanagement,
Stiftungsrat gewählt. Kommunalwirtschaft und Europa- Kommunalwirtschaft und Europa-

angelegenheiten angelegenheiten
Soethout, Guido - stellv. Vorsitzender 2. Soethout, Guido - stellv. Vorsitzender
LVR-FBL Finanzmanagement LVR-FBL Finanzmanagement 

Stiftungsrat § 9 Abs. 1 b. Satzung Die Direktorin des LVR 1. Die Direktorin des LVR
2 Vertreter*innen der Verwaltung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 2. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

liche Kulturpflege liche Kulturpflege
z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena

§ 9 Abs. 1 a. Satzung Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD - stellv. Vorsitzender 3. ____________________________________
2 Vertreter*innen aus der Mitte der LVers Tschepe, Heidemarie, CDU - Vorsitzende 4. ____________________________________

13. Stiftung Max Ernst

Genehmigt durch das IM NW am 15.03.2001

Vorstand § 7 Abs. 1.2 Satzung Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen, SPD 1. ____________________________________
1 Vertreter*in auf Vorschlag des LVR  - Vorsitzender
Berufung durch Stiftungsrat

Stiftungsrat § 11 Abs. 1.2 Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

4 Vertreter*innen des LVR liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena
Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 2. ____________________________________
Tschepe, Heidemarie, CDU 3. ____________________________________
Schmitz, Heinz, Freie Wähler 4. ____________________________________

Als Vorstandsmitglied mit Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen, SPD Mitglied des Vorstandes
beratender Stimme

Die vom LA zu 
benennenden 
Vertreter*innen müssen 
Mitglied der 
Landschaftsversammlung 
Rheinland sein.

Gemäß Stiftungssatzung 
dürfen die Mitglieder des 
Vorstandes nicht 
gleichzeitig dem 
Stiftungsrat angehören.
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

14. Stiftung "DIE SCHEUNE Spinnen/Weben
+ Kunst - Sammlung Tillmann"

Genehmigt durch das IM NW am 28.05.2001

Kuratorium § 10 Abs. 2 u. 3 Satzung Leiter*in LVR-IM/AS Euskirchen 2)
1. Leiter*in LVR-IM/AS Euskirchen 2)

4 Vertreter*innen des LVR z. Z. Stender, Detlef z. Z. Stender, Detlef
Joebges, Heinz, SPD - Vorsitzender 2. ____________________________________
Prof. Dr. Peters, Leo, CDU 3. ____________________________________
Gormanns, Karl Friedrich, GRÜNE 4. ____________________________________

15.

15.1 Stiftung Zollverein

Genehmigt durch das IM NW am 08.12.1998

Kuratorium § 12 Abs. 2 Satzung LVR-FBL Zentrale Dienste, strateg. 1. LVR-FBL Zentrale Dienste, strateg.

5 Vertreter*innen des LVR Steuerungsunterstützung  2) Steuerungsunterstützung  2)

z. Z. Prof. Dr. Schleper, Thomas z. Z. Prof. Dr. Schleper, Thomas
Isenmann, Walburga, CDU 2. ____________________________________
Diekmann, Klaus, CDU 3. ____________________________________
Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 4. ____________________________________
Hemsteeg, Kai, Freie Wähler 5. ____________________________________

Beirat Denkmalpfad ZOLLVEREIN / Mitwirkung auf Wunsch der LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-
Kokerei Stiftung Zollverein liche Kulturpflege liche Kulturpflege

z. Z. Karabaic, Milena - Vorsitzende z. Z. Karabaic, Milena - Vorsitzende

15.2 Entwicklungsgesellschaft
Zollverein mbH

Aufsichtsrat § 8 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Vertreter*in aus dem Stiftungsrat
Vorschlagsrecht LVR; liche Kulturpflege der Stiftung Zollverein
das Vorschlagsrecht ist dahin- z. Z. Karabaic, Milena
gehend auszuüben, dass der
LVR seine Vertreterin / seinen
Vertreter im Stiftungsrat der
Stiftung Zollverein benennt
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

16. Stiftung Keramion
Zentrum für moderne + historische 
Keramik Frechen 

Genehmigt durch die Bez.Reg. Köln am 06.03.2002

Stiftungsrat § 10 Abs. 1 Satzung LVR-FBL Regionale Kulturarbeit 2)
1. LVR-FBL Regionale Kulturarbeit 2)

3 Vertreter*innen des LVR z. Z. Kohlenbach, Guido z. Z. Kohlenbach, Guido
Steinhäuser, Heike, SPD 2. ____________________________________
Tschepe, Heidemarie, CDU 3. ____________________________________

Anlageausschuss Beschluss Stiftungsrat Schmitt, Holger, LVR-FB Finanz- 1. Schmitt, Holger, LVR-FB Finanz-

management management

Storcks, Joachim, LVR-FB Zentrale 2. Storcks, Joachim, LVR-FB Zentrale

Dienste, strateg. Steuerungsunterstützung Dienste, strateg. Steuerungsunterstützung

17. Stiftung Beethoven-Haus Bonn
Genehmigt durch die Bez.Reg. Köln am 13.12.1999

Kuratorium § 7 Satzung Prof. Dr. Wilhelm, Jürgen, SPD 1. ____________________________________
Berufung durch Stiftungsrat;
LVR hat unverbindliches Vorschlags-
recht

18. Stiftung Leder- und Gerbermuseum

Mülheim an der Ruhr

Genehmigt durch die Bez.Reg. Düsseldorf am 19.12.2002

Kuratorium § 9 Abs. 2 Satzung LVR-FBL Regionale Kulturarbeit 2)
1. LVR-FBL Regionale Kulturarbeit 2)

3 Vertreter*innen des LVR z. Z. Kohlenbach, Guido z. Z. Kohlenbach, Guido

Wietelmann, Margarete, SPD 2. ____________________________________

Dickmann, Bernd, CDU 3. ____________________________________

Vorstand § 7 Satzung Dr. Hauser, Walter 1. Dr. Hauser, Walter
Wah durch Kuratorium Direktor LVR-IM Oberhausen Direktor LVR-IM Oberhausen
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

19. Stiftung Neanderthal Museum

Genehmigt durch das IM NW am 26.10.1992

Stiftungsrat § 7 Abs. 1 Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

2 Vertreter*innen des LVR liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena

Schnitzler, Stephan, SPD 2. ____________________________________

20. Stiftung Illustration

Unselbständige Stiftung; 

Beschlussfassung der Satzung: 21.06.2005

Kuratorium § 9 Abs. 2 Satzung Hurnik, Ivo, CDU 1. ____________________________________

(nach Satzungsänderung i.d.F. vom 23.03.2006) 1 Vertreter*in des LVR (Recki, Gerda, SPD) (___________________________________)

§ 9 Abs. 5 Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-
(mit beratender Stimme) liche Kulturpflege liche Kulturpflege

z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena
(LVR-FBL Regionale Kulturarbeit (LVR-FBL Regionale Kulturarbeit
z. Z. Kohlenbach, Guido) z. Z. Kohlenbach, Guido)

21. Bürgerstiftung für verfolgte Künste

 - Else-Lasker-Schüler-Zentrum -

Kunstsammlung Gerhard Schneider

Genehmigt durch die Bez.Reg. Düsseldorf

am 26.03.2004 bzw. 20.08.2014

Vorstand § 9 Abs. 1 Satzung Direktor*in LVR-LandesMuseum Bonn 2)
1. Direktor*in LVR-LandesMuseum Bonn 2)

2 Vertreter*innen des LVR z. Z. Dr. Uelsberg, Gabriele - Vorsitzende z. Z. Prof. Dr. Valk, Thorsten

Solf, Michael-Ezzo, CDU 2. ____________________________________
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

Stiftungsrat § 6 Abs. 1 Satzung Kessing, Ulrike 2), LVR-FB Zentrale 1. Kessing, Ulrike 2), LVR-FB Zentrale

5 Vertreter*innen des LVR Dienste, strateg. Steuerungsunterstützung Dienste, strateg. Steuerungsunterstützung

Daun, Dorothee, SPD 2. ____________________________________

(Schulz, Ursula, SPD) (___________________________________)

Krebs, Bernd, CDU 3. ____________________________________

(Natus-Can M.A., Astrid, CDU) (___________________________________)

Müller, Michael, CDU 4. ____________________________________

(Pütz, Susanne, CDU) (___________________________________)

Tuschen, Johannes-Jürgen, GRÜNE 5. ____________________________________

(Effertz, Lars Oliver, FDP) (___________________________________)

22. Stiftung Ruhr Museum

Unselbständige Stiftung; 

Inkrafttreten der Satzung: 01.01.2008

Kuratorium § 5 Abs. 1 Satzung LVR-FBL Zentrale Dienste, strateg. 1. LVR-FBL Zentrale Dienste, strateg.

Das Kuratorium besteht aus Steuerungsunterstützung  2) Steuerungsunterstützung  2)

6 Vertreter*innen des Kuratoriums z. Z. Prof. Dr. Schleper, Thomas z. Z. Prof. Dr. Schleper, Thomas 

der Stiftung Zollverein.  - Vorsitzender

(je 2 Vertreter*innen vom LVR, Land NRW Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 2. ____________________________________

und Stadt Essen)

23. Stiftung Kunstfonds zur Förderung

der zeitgenössischen bildenden Kunst

Genehmigt durch die Bez.Reg. Köln am 08.11.2000

Beirat für das Archiv für Künstler- § 11 Abs. 4 Satzung LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

nachlässe 2 Vertreter*innen des LVR liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

(nach Satzungsänderung i.d.F.v. 26.11.2009) z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena

Prof. Dr. Rolle, Jürgen, SPD 2. ____________________________________

Das Kuratorium der Stiftung 
Ruhr Museum besteht aus 
den Vertreter*innen des 
Kuratoriums der Stiftung 
Zollverein.

Gemäß Stiftungssatzung 
darf ein Mitglied des 
Stiftungsrates nicht 
gleichzeitig Mitglied des 
Vorstandes sein.
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Anlage 1 zur Vorlage-Nr. 15/33 Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte des LVR

lfd. Juristische Person Rechtsgrundlage Wahrnehmung der Zu beachtende

Nr. oder Erläuterung Mitgliedschaftsrechte Besonderheiten

Personenvereinigung 14. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)
1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO
3) = für die Zeit des Aufsichtsratsvorsitzes

1 2 3 4 6

 = kann derzeit nicht neu besetzt werden

1) = geborenes Mitglied
2) = §113 II GO

 = kein direktes Entsendungs- und/oder Vorschlagsrecht LVR

5

Wahrnehmung der

Mitgliedschaftsrechte

15. Landschaftsversammlung

(in Klammern = Stellvertreter)

D   Sonstige Mitgliedschaften

1. Römerthermen Zülpich -
Museum der Badekultur

Beirat § 6 Abs. 4 Rahmenvertrag LVR-Dez'in Kultur und Landschaft- 1. LVR-Dez'in Kultur und Landschaft-

6 Vertreter*innen des LVR liche Kulturpflege 2) liche Kulturpflege 2)

z. Z. Karabaic, Milena z. Z. Karabaic, Milena

§ 6 Abs. 5 Rrahmenvertrag (LVR-FBL Regionale Kulturarbeit (LVR-FBL Regionale Kulturarbeit
Der LVR führt den Vorsitz z. Z. Kohlenbach, Guido) z. Z. Kohlenbach, Guido)

Schavier, Karl, CDU 2. ____________________________________
Benennung der Stellvertreter*innen (Bündgens, Willi, CDU) (___________________________________)
gemäß § 2 Abs. 3 der Geschäfts- Solf, Michael-Ezzo, CDU - stellv. Vorsitzender 3. ____________________________________
ordnung (Jülich, Urban-Josef, CDU) (___________________________________)

Kaske, Axel, SPD - Vorsitzender 4. ____________________________________
(Schulz, Ursula, SPD) (___________________________________)
Schmitz, Hans, SPD 5. ____________________________________
(Eichner, Harald, SPD) (___________________________________)
Kremers, Heinz-Josef, GRÜNE 6. ____________________________________
(Schmitz, Heinz, Freie Wähler) (___________________________________)

Vorsitz aus 1. - 6.
____________________________________

Stellv. Vorsitz aus 1. - 6.
____________________________________
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Lfd. Nr.
der An-
lage 2 

Juristische Person 
oder Personenverei-
nigung 

Gremium Hinweise 

A 3 PROVINZIAL Holding AG  Aufsichtsrat 

 Präsidium 
 Prüfungs- und Risikoausschuss 

Persönliches Mandat 

Gremien bilden sich 
aus der Mitte des 
Aufsichtsrates 

A 4 PROVINZIAL Rheinland 
Versicherung AG 

 Aufsichtsrat 
 Bilanz- und Kapitalanlageaus-

schuss 

 Beirat für Haus- und Grundbe-
sitz 

 Kommunalbeirat 

Persönliche Mandate

Vorsitz /                            
     stv. Vorsitz  
     werden durch 
     den Aufsichtsrat 
     bestellt        

A 5 PROVINZIAL Rheinland 
Lebensversicherung AG 

 Aufsichtsrat 
 Bilanz- und Kapitalanlageaus-

schuss 

Persönliche Mandate

A 11 Klinikum Oberberg 
GmbH 

 Psychiatrieausschuss 
 Bauausschuss 

Gremien bilden sich 
aus der Mitte des 
Aufsichtsrates 

A 16 Vogelsang IP gGmbH  Wissenschaftlicher Beirat Berufung durch 
Gesellschafter- 
versammlung 

B 2 Regionalrat der Bezirks-
regierung Köln 

Regionalrat der Bezirks-
regierung Düsseldorf 

 Verkehrskommission (Unteraus-
schuss Regionalrat Köln) 

 Kommission für Regionalpla-
nung und Strukturfragen (Un-
terausschuss Regionalrat Köln) 

 Strukturausschuss (Unteraus-
schuss Regionalrat Düsseldorf) 

 Planungsausschuss (Unteraus-
schuss Regionalrat Düsseldorf) 

 Verkehrsausschuss (Unteraus-
schuss Regionalrat Düsseldorf) 

Ausschüsse konsti-
tuieren sich aus 
Mitgliedern des Re-
gionalrates Köln 

Ausschüsse konsti-
tuieren sich aus 
Mitgliedern des Re-
gionalrates Düssel-
dorf 

B 3 Deutscher Städtetag  Hauptausschuss Berufung durch 
Hauptausschuss 

B 5 Deutscher Landkreistag  Präsidium Kooptiertes Mitglied 
als Vorsitzende der 
HKV 

B 8 Städte- und Gemeinde-
bund NRW 

 Hauptausschuss Verwaltungsleiter*in 
als Gast 
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Lfd. Nr.
der An-
lage 2 

Juristische Person 
oder Personenverei-
nigung 

Gremium Hinweise 

B 12 Rat der Gemeinden und 
Regionen Europas  
- Deutsche Sektion – 
(RGRE) 

 Europäischer Hauptausschuss 
des Europäischen Rates der 
Gemeinden und Regionen Euro-
pas (CEMR) 

Wahl durch Be-
schlussgremien des 
CEMR auf Vorschlag 
des RGRE 

C 3 Stiftung „Das Deutsche 
Glasmalerei-Museum 
Linnich“ 

 Vorstand Wahl durch Kurato-
rium 

C 7 Stiftung Wilhelm Lehm-
bruck Museum 

 Anlageausschuss Beschluss Kuratori-
um

C 8 Stiftung „Haus der Ge-
schichte Nordrhein-
Westfalen“ 

 Wissenschaftlicher Beirat Berufung durch Ku-
ratorium

C 9 Stiftung Schloss und 
Park Benrath 

 Arbeitsausschuss Berufung durch Ku-
ratorium 

C 11 Stiftung Schloss Dyck  Anlageausschuss Beschluss Stiftungs-
rat 

C 12 Stiftung zur Förderung 
des Kulturzentrums  
Abtei Brauweiler 

 Vorstand Wahl durch Stif-
tungsrat auf Vor-
schlag der LVR-
Direktorin 

C 15.1 Stiftung Zollverein   Beirat Denkmalpfad  
ZOLLVEREIN / Kokerei 

Mitwirkung auf 
Wunsch der Stiftung 
Zollverein 

C 16 Stiftung Keramion  Anlageausschuss Beschluss Stiftungs-
rat 

C 18 Stiftung Leder- und 
Gerbermuseum Mülheim 
an der Ruhr 

 Vorstand Wahl durch Kurato-
rium 
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lfd.

Nr.
Mitgliedschaft Gremium

1. Erste Abwicklungsanstalt (EAA) Trägerversammlung

2. govdigital eG Generalversammlung

3. Arbeitskreis zur Erforschung der Moderne im Rheinland e. V. Mitgliederversammlung

4. Bergischer Geschichtsverein e. V. Vorstand

5. Bundesarbeitsgemeinschaft der Träger Psychiatrischer Krankenhäuser Mitgliederversammlung

6. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und 

der Eingliederungshilfe

Hauptversammlung

7. Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter Mitgliederversammlung

8. Bundesarbeitsgemeinschaft Medizinische Behandlungszentren für 

Erwachsene mit Behinderung e. V.

Mitgliederversammlung

9. Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V. Mitgliederversammlung

10. Bündnis für Bildung e. V. Mitgliederversammlung

11. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. Mitgliederversammlung

12. Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. Mitgliederversammlung

13. Deutscher Archäologenverband e. V. Mitgliederversammlung

14. Deutscher Museumsbund e. V. Mitgliederversammlung

15. Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e. V. Mitgliederversammlung

16. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. Mitgliederversammlung

17. Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Rheinland e. V. Mitgliederversammlung

18. ECSITE Mitgliederversammlung

19. Eifelmuseen e. V. Mitgliederversammlung

20. Eifelverein e. V. Beratender Ausschuss

21. ERIH-Europäische Route der Industriekultur e. V. Mitgliederversammlung

22. Erlebnisraum Römerstraße e. V. Mitgliederversammlung

23. Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens Mitgliederversammlung

Beirat

24. Förderverein Kölner Runder Tisch für Integration e. V. Mitgliederversammlung

25. Förderverein NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e. V. Mitgliederversammlung

26. Forum Geschichtskultur an Ruhr und Emscher e. V. Mitgliederversammlung

27. Freunde und Förderer des Industriemuseums Cromford e. V. (Ratingen) Mitgliederversammlung

28. Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp Museum Bahnhof 

Rolandseck e. V.

Mitgliederversammlung

29. Gesellschaft für Agrargeschichte e. V. Mitgliederversammlung

Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten des LVR

durch die Verwaltung des LVR

B Verbände / Vereine

A Beteiligungen

Stand: 19.01.2021 Seite 1  21.30
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lfd.

Nr.
Mitgliedschaft Gremium

30. Gesellschaft für Keramikfreunde e. V. Mitgliederversammlung

31. Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde Mitgliederversammlung

Vorstand

32. Gesellschaft zur Förderung des Museums für Industrie-, Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte der Region Aachen in Stolberg Zinkhütter Hof e. V.

Vorstand

33. ICOM Deutschland, International Council of Museums Generalversammlung

34. Industriemuseen in der EUREGIO e. V. Mitgliederversammlung

35. Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in 

Deutschland e. V.

Mitgliederversammlung 

(Rechnungsprüfertag)

IdR-Landesgruppe NRW

36. KölnAlumni - Freunde und Förderer der Universität zu Köln e. V. Mitgliederversammlung

37. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Mitgliederversammlung

38. Krankenhausgesellschaft NW e. V. Mitgliederversammlung

Vorstand

39. Kulturpolitische Gesellschaft e. V. Mitgliederversammlung

40. Leuchtendes Rheinpanorama Köln e. V. Mitgliederversammlung

41. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW Landesausschuss für Alter 

und Pflege

42. MINTaktiv e. V. Mitgliederversammlung

43. Mittel und Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung e. V. Mitgliederversammlung

44. Naturpark Nordeifel e. V. Mitgliederversammlung

Arbeitsausschuss

45. Nordrhein-Westfalen Tourismus e. V. Mitgliederversammlung

46. Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung e. V. Mitgliederversammlung

47. Paläontologische Gesellschaft e. V. Mitgliederversammlung

48. Region Köln/Bonn e. V. Vorstand

49. REI CRETARIAE ROMANAE FAUTORES Mitgliederversammlung

50. Rhein-Museum Koblenz e. V. Mitgliederversammlung

51. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Mitgliederversammlung

52. Touristik-Agentur Mechernich e. V. Mitgliederversammlung

53. Trägerverein Bergisches Energiekompetenzzentrum e. V. Mitgliederversammlung

54. Universitätsgesellschaft Bonn - Freunde, Förderer, Alumni e. V. Mitgliederversammlung

55. Verband Rheinischer Museen e.V. Mitgliederversammlung

56. Verein Beethoven-Haus Bonn Kuratorium

57. Verein der Freunde und Förderer des Industriemuseums Bergisch 

Gladbach - Papiermühle Alte Dombach e. V.

Mitgliederversammlung

Vorstand

58. Verein exploregio.net e. V. Mitgliederversammlung

59. Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande Mitgliederversammlung

60. Verein Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland e. V. Mitgliederversammlung

Stand: 19.01.2021 Seite 2  21.30
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lfd.

Nr.
Mitgliedschaft Gremium

61. VITAKO Bundes-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen

IT-Dienstleister e. V.

Mitgliederversammlung

62. West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e. V. Mitgliederversammlung

63. Zülpicher Geschichtsverein e. V. Mitgliederversammlung

64. Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister Verbandsversammlung

65. Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier Vorstand

Beirat

66. NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege Stiftungsrat

67. Stiftung Zanders - Papiergeschichtliche Sammlung Vorstand

Kuratorium

68. Stiftung Zollverein Stiftungsrat

Lenkungsausschuss Be-

sucherzentrum

C Stiftungen

Stand: 19.01.2021 Seite 3  21.30
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VAG-Merkblatt Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen vom 06.12.2018

Merkblatt zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Mitgliedern von Verwaltungs- oder
Aufsichtsorganen gemäß VAG

Bonn, den 06.12.2018

Das Merkblatt gibt Erläuterungen zu den fachlichen und persönlichen Anforderungen, die an die Mit-
glieder eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans gestellt werden und den damit verbundenen Anzeige-
pflichten auf der Grundlage des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz – VAG) vom 01.04.2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 17.08.2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist.

Dieses Merkblatt richtet sich an alle der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Bundesanstalt) nach dem VAG unterstehenden Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Versiche-
rungs-Holdinggesellschaften, Unternehmen im Sinne des § 293 Abs. 4 VAG, Versicherungs-Zweckgesell-
schaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften (Unternehmen) nach Maßgabe der folgenden
Ausführungen.

Für kleine Versicherungsunternehmen, Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung und Sterbekas-
sen sind hinsichtlich der Anforderungen an die Qualifikation von Mitgliedern eines Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgans die jeweils einschlägigen Vorschriften des VAG anzuwenden. Die spezifischen Beson-
derheiten des jeweiligen Geschäftsmodells werden berücksichtigt.

Für alle anderen Unternehmen sind neben den Bestimmungen des VAG auch die Delegierte Verordnung
(EU) 2015/35 (DVO) und die EIOPA-Leitlinien zum Governance-System (EIOPA-BoS-14/253 DE) ein-
schließlich des Technischen Anhangs zu beachten.

Für übergeordnete Unternehmen an der Spitze eines Finanzkonglomerats ist die Verweisung aus § 25
Abs. 1 Satz 2 Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz (FKAG) maßgeblich.

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane müssen die Geschäftsleiter des Unternehmens angemessen kontrol-
lieren, überwachen und die Entwicklung des Unternehmens aktiv begleiten. Bei der Kontrolle und Bera-
tung ist sowohl die Zweckmäßigkeit als auch die Rechtmäßigkeit der Geschäftsleitung zu betrachten. Die
Mitglieder eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans müssen jederzeit in der Lage sein, die von dem
Unternehmen getätigten Geschäfte zu verstehen, deren Risiken zu beurteilen und nötigenfalls Änderun-
gen in der Geschäftsführung durchzusetzen.

Kommen sie diesen Aufgaben und Pflichten nicht nach und verletzten dadurch die Sorgfaltspflichten
eines ordentlich und gewissenhaft handelnden Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, sind die Organmit-
glieder dem Unternehmen gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet.

Bei den einschlägigen normativen Regelungen und den darauf basierenden Inhalten des Merkblatts sind
zahlreiche Besonderheiten auf verschiedenen Ebenen von Bedeutung. Es sind unterschiedliche Rechts-
gebiete auf nationaler Ebene wie Aufsichtsrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeits- und Mitbestimmungsrecht

Anlage 4 zur Vorlage-Nr. 15/33
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aber auch europäische Vorschriften gleichzeitig im Blick zu halten, die sich teilweise berühren, interfe-
rieren oder modifizieren. Daraus können Spannungsfelder entstehen, die nicht immer einer allgemeinen
und umfassenden Lösung zugänglich sind und eine Einzelfallbetrachtung erforderlich machen.

Das Merkblatt soll bei der Berücksichtigung der vielfältigen Aspekte zugleich lesbar sein und einen maß-
vollen Umfang haben. Daher sind - wenn auch in den einzelnen Abschnitten nicht immer ausdrücklich
erwähnt - die jeweiligen Besonderheiten, wie sie bspw. bei kleineren Vereinen, Sterbekassen, Einrichtun-
gen der betrieblichen Altersversorgung und kleinen Versicherungsunternehmen gelten, zu beachten.

Des Weiteren können sich aus den institutionellen Aufsichtsstrukturen und den damit einhergehenden
Verwaltungsabläufen Variationen ergeben. So sind im Gegensatz zur Versicherungs- und Pensionsfonds-
aufsicht im Bereich der Aufsicht über Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute mit der Bundes-
anstalt sowohl die Deutsche Bundesbank, die Europäische Zentralbank als auch die Prüfungsverbände
in unterschiedlicher Form
beteiligt.

Dieses Merkblatt aktualisiert das entsprechende Merkblatt vom 23.11.2016 welches für den Geltungs-
bereich des VAG das „Merkblatt zur Kontrolle der Mitglieder von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen
gemäß KWG und VAG“ vom 03.12.2012 und die „Auslegungsentscheidung zur Prüfung der fachlichen
Eignung und Zuverlässigkeit“ vom 30.12.2015 ersetzte.

Hinsichtlich der Erwartungen der Bundesanstalt an die Ausgestaltung wesentlicher Bereiche der Ge-
schäftsorganisation wird auf das Rundschreiben 2/2017 (VA) - Mindestanforderungen an die Geschäfts-
organisation von Versicherungsunternehmen (MaGo) verwiesen. Dieses Rundschreiben befasst sich mit
dem Aufsichtssystem Solvabilität II. In seinen Anwendungsbereich fallen alle Erst- und Rückversiche-
rungsunternehmen mit Sitz im Inland oder in einem Drittstaat gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit
§ 7 Nr. 33 oder § 7 Nr. 34 und Nr. 6 VAG, soweit sie nicht Sterbekassen gemäß § 218 Abs. 1 VAG, Pensi-
onskassen gemäß § 232 Abs. 1 VAG oder kleine Versicherungsunternehmen gemäß § 211 VAG sind,
Nicht anwendbar ist das Rundschreiben 2/2017 (VA) auf Rückversicherungsunternehmen, die die in
§ 165 Abs. 1 VAG genannten Voraussetzungen erfüllen, sowie auf Erst- und Rückversicherungsunterneh-
men, die die in § 343 VAG genannten Voraussetzungen erfüllen.

Hinweis zum Datenschutz:
Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung der Bundesanstalt zur Erfüllung ihrer gesetzlichen
Pflichten im Rahmen von Bestellungsanzeigen sind auf der Internet-Seite der Bundesanstalt
www.bafin.de in der Rubrik Die BaFin/Datenschutz/Informationen_zur_Datenverarbeitung zu fin-
den.
Konkrete Informationen zur Datenverarbeitung bei der Anzeige der Bestellung von Mitgliedern von
Verwaltungs- oder Aufsichtsratsorganen finden Sie hier: https://www.bafin.de/dok/11254860.
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I. Anzeigepflicht und erforderliche Unterlagen

1. Allgemeine Hinweise zu den Anzeigepflichten

Die nach dem VAG zu erstattende Anzeige und die beizufügenden Unterlagen sind durch das Unterneh-
men bei der Bundesanstalt einzureichen.

Ohne entsprechende Mitteilungen geht die Bundesan-
stalt davon aus, dass seitens des Unternehmens die vor-
gesehenen Schritte nach den relevanten gesetzlichen
und unternehmensinternen Vorgaben durchgeführt
wurden und dass nach Kenntnis der Vertretungsberech-
tigten des Unternehmens die als Mitglied des Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans vorgesehene Person ihrer-
seits alles Notwendige (wie bspw. die Beantragung ei-
nes Behördenführungszeugnisses und eines Gewerbezentralregisterauszugs) veranlasst hat.

Für eine eindeutige Zuordnung einer Anzeige und der erforderlichen Unterlagen sind als Verwendungs-
zweck die vierstellige BaFin-Registernummer und der Name des Unternehmens anzugeben.

Die Anzeige sowie alle beizufügenden Unterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Soweit Un-
terlagen nicht in deutscher Sprache ausgestellt sind, bedarf es zusätzlich zum Original einer beglaubig-
ten oder von einem öffentlich bestellten oder vereidigten bzw. beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer
angefertigten Übersetzung. Das zuständige Fachreferat der Bundesanstalt kann auf die Übersetzung von
Unterlagen in englischer Sprache verzichten.

Die Anzeige der Bestellung des Mitglieds eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans ist unverzüglich zu
erstatten; darunter versteht die Bundesanstalt einen Zeitraum von zwei Wochen.

Der Lebenslauf, das Formular „Persönliche Erklärung mit Angaben zur Zuverlässigkeit“ und ggf. Nach-
weise über Fortbildung sollen zusammen mit der Anzeige bei der Bundesanstalt eingereicht werden. Das
Behördenführungszeugnis und der Gewerbezentralregisterauszug sind spätestens zum Zeitpunkt der
Bestellungsanzeige zu beantragen. Sofern der Gewerbezentralregisterauszug schon vorliegt, ist auch er
mit der Anzeige einzureichen. Das Behördenführungszeugnis wird direkt vom Bundesamt für Justiz (BfJ)
an die Bundesanstalt geschickt.

Die Unterlagen dürfen zum Zeitpunkt der Bestellungsanzeige nicht älter als drei Monate sein. Dies
entspricht auch der Regelung in Art. 43 Abs. 3 der Richtlinie 2009/138/EG vom 25.11.2009. Maßgeblich
hierfür ist das Ausstellungsdatum der jeweiligen Unterlage.

Wenn bei der Bundesanstalt eine Unterlage derselben Person aus einem vorhergehenden Anzeigever-
fahren vorliegt und zwischenzeitlich keine Änderung eingetreten ist, kann die Unterlage innerhalb eines
Zeitraumes von zwölf Monaten ab dem Ausstellungsdatum für weitere Anzeigen herangezogen wer-
den.

Die Bundesanstalt kann weitere Unterlagen und Auskünfte anfordern, soweit es im Einzelfall erforderlich
erscheint.

Die Kosten für die beizubringenden Unterlagen werden nicht von der Bundesanstalt übernommen.

BaFin-Registernummer:

Die Registernummer ist eine vierstellige Zahl,
die die Bundesanstalt jedem Unternehmen
für interne Ordnungszwecke zuordnet. Sie ist
Bestandteil des BaFin-Geschäftszeichens, un-
ter dem der Schriftwechsel mit einem Unter-
nehmen registriert wird und ist in der BaFin-
Unternehmensdatenbank als „ID“ aufgeführt.
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2. Anzeigepflichtiger Personenkreis

Die Bestellung eines Mitglieds eines Verwaltungs- o-
der Aufsichtsorgans ist der Bundesanstalt unverzüg-
lich anzuzeigen. Die Anzeige ist durch das Unterneh-
men abzugeben.

Die Anzeigepflicht gilt auch für Mitglieder eines fakultativen Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans.

Die Anzeigepflicht gilt auch für Stellvertreter von Mitgliedern eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans
zum Zeitpunkt ihrer Wahl, unabhängig von ihrem tatsächlichen Einsatz, sofern Stellvertreter von Mitglie-
dern gesetzlich zugelassen sind, wie dies bei kleineren Vereinen i.S.v. § 210 VAG der Fall ist. Unter einem
stellvertretenden Mitglied versteht die Bundesanstalt eine Person, die für den Fall der kurzfristigen Ver-
hinderung des eigentlichen Verwaltungs- oder Aufsichtsorganmitglieds bestellt worden ist und dessen
Funktion solange übernimmt.

Ein Ersatzmitglied – hierunter versteht die Bundesanstalt eine Person, die das eigentliche Mitglied des
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans ersetzt, wenn Letzteres dauerhaft aus dem Organ ausscheidet – muss
sämtliche Voraussetzungen für die Ausübung des Mandats erst erfüllen, wenn es tatsächlich zum Nach-
rücken des Ersatzmitglieds kommt. Die Anzeigepflicht besteht ebenfalls erst zu diesem Zeitpunkt.

Die Verlängerung eines bestehenden Mandats durch
Wiederwahl ist nicht anzeigepflichtig. Damit erfolgt auch
keine nachträgliche Anzeige der vor dem 01.08.2009 be-
stellten Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorga-
nen bis zu deren endgültiger Beendigung der Mitglied-
schaft in dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan.

Soweit im Zuge von Unternehmensumwandlungen die Neubestellung eines Mitglieds eines Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans erfolgt, ist eine Anzeige erforderlich. Wann eine solche Neubestellung vor-
liegt, richtet sich nach den umwandlungs- bzw. gesellschaftsrechtlichen Vorschriften.

3. Anzeigepflicht bei Bestellung

In der Anzeige ist das Datum anzugeben, zu dem das Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans
bestellt wurde.

a. Erforderliche Unterlagen

Der Bestellungsanzeige sind folgende Unterlagen beizufügen:

· (1) Eigenhändig unterschriebener Lebenslauf 
· (2) Nachweise über Fortbildung
· (3) Eigenhändig unterschriebenes Formular „Persönliche Erklärung mit Angaben zur Zuverlässigkeit“
· (4) „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“, „Europäisches Führungszeugnis zur Vorlage

bei einer Behörde“ oder „entsprechende Unterlagen“ aus dem Ausland
· (5) Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Hinweis: Die Behördenführungszeugnisse werden vom Bundesamt für Justiz direkt an die Bundesanstalt
übersandt.

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Finanz-
markt- und der Versicherungsaufsicht vom
29.07.2009, BGBl. I S. 2305, wurden erst-
mals sowohl im Kreditwesengesetz als auch
im Versicherungsaufsichtsgesetz Regelun-
gen zur Kontrolle der Mitglieder von Ver-
waltungs- oder Aufsichtsorganen einge-
führt.

Rechtsgrundlagen:

§ 24 Abs. 1 und 2, § 47 Nr. 1, § 168 Abs. 2,
§ 212 Abs. 3 Nr. 7 auch i.V.m. §§ 234 und 237,
§ 293 Abs. 1 Satz 1 VAG
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Die Bundesanstalt stellt auf ihrer Internetseite als Anlage zu diesem Merkblatt eine Checkliste zur Verfü-
gung, anhand derer das anzeigende Unternehmen die Vollständigkeit der beizufügenden Unterlagen
überprüfen kann.

b. Unterlagen im Einzelnen

(1) Lebenslauf

Der Bestellungsanzeige ist ein aussagekräftiger Lebenslauf beizufügen. Der Lebenslauf muss lückenlos,
vollständig und wahr sein, eigenhändig unterschrieben und mit Datum versehen werden. Er hat folgende
Angaben zu enthalten:

· Name, sämtliche Vornamen, Geburtsname
· Geburtstag, Geburtsort
· Wohnsitz
· Staatsangehörigkeit
· eine eingehende Darlegung der fachlichen Vorbildung
· die Namen aller Unternehmen, für die die Person tätig

ist oder tätig gewesen ist
· Angaben zur Art und Dauer der jeweiligen Tätigkeit, ein-

schließlich Nebentätigkeiten
· Angaben zu Sprachkenntnissen.

Der Schwerpunkt des Lebenslaufs hat auf den Stationen des Berufslebens zu liegen. Bei den einzelnen
beruflichen Stationen sind insbesondere

· die konkrete Position
· Beginn und Ende der Tätigkeit jeweils mit Monat und Jahr
· der Name und Sitz des Unternehmens (bei beaufsichtigten Unternehmen mit der Register-Num-

mer) sowie Art und Umfang des Geschäftsmodells (bspw. regional tätiger Hagelversicherer, na-
tional tätiger Krankenversicherer, international tätiger Rückversicherer)

· der Ort der Tätigkeit

anzugeben.

Wenn das Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans in den letzten zehn Jahren seinen Wohnsitz
außerhalb Deutschlands hatte, sind der jeweilige Zeitraum und der jeweilige Staat anzugeben. Weiterhin
ist anzugeben, wenn der Hauptwohnsitz und der Ort der beruflichen Tätigkeit nicht innerhalb desselben
Staates lagen. Diese Informationen sind für die Bundesanstalt insofern relevant, als dies Auswirkungen
auf die einzureichenden Registerauszüge (s.u. I.3.b.(4) und (5)) hat.

(2) Nachweise über Fortbildung

Wenn die fachliche Eignung eines Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans durch den Besuch
von Fortbildungsveranstaltungen erworben wurde, sind der Bestellungsanzeige Nachweise über den er-
folgreichen Besuch der Fortbildung beizufügen. Aus dem Nachweis müssen der Veranstalter, die Inhalte
und die Dauer der Fortbildung hervorgehen.

Rechtsgrundlagen:

Technischer Anhang zu den EIOPA-
Leitlinien zum Governance-System.

Die europäischen Regelungen ent-
halten detaillierte Vorgaben dazu,
welche Angaben gegenüber der Auf-
sichtsbehörde zu machen sind.

Anlage 4 zur Vorlage-Nr. 15/33
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(3) Formular „Persönliche Erklärung mit Angaben zur Zuverlässigkeit“

Die Bundesanstalt stellt auf ihrer Internetseite das Formular „Persönliche Erklärung mit Angaben zur
Zuverlässigkeit“ für die abzugebenden Erklärungen der als Mitglieder eines Verwaltungs- oder Aufsichts-
organs bei Unternehmen vorgesehenen Personen bereit:

· Erklärung über Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, gewerberechtliche Entscheidungen
sowie vermögensrechtliche Verfahren

· Erklärung über Angehörigkeitsverhältnisse
· Erklärung über Geschäftsbeziehungen
· Erklärung über bedeutende Beteiligungen im Sinne von § 7 Nr. 3 VAG
· Übersicht zu weiteren Mandaten.

Das Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans hat das Formular sowohl bei der Bestellungsan-
zeige als auch bei etwaigen später eintretenden Veränderungen eigenhändig zu unterschreiben und mit
Datum zu versehen.

In der Erklärung können anhängig gewesene Strafverfahren unberücksichtigt bleiben,

· die mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden
· die wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt wurden
· die mit einem Freispruch beendet worden sind
· bei denen eine ergangene Eintragung im Bundeszentralregister (BZR) entfernt    oder getilgt

wurde oder
· die gemäß § 53 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) nicht angegeben werden müssen.

Ferner können in der Erklärung anhängig gewesene gewerbezentralregisterrelevante Bußgeld- oder an-
dere Verwaltungsverfahren unberücksichtigt bleiben,

· die mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden
· die wegen eines Verfahrenshindernisses eingestellt wurden
· die mit einem Freispruch beendet worden sind oder
· die gemäß § 153 Gewerbeordnung (GewO) aus dem Gewerbezentralregister zu tilgen sind.

Nach den §§ 153 und 153 a Strafprozessordnung (StPO) eingestellte Strafverfahren sind dagegen anzu-
geben. Es können sich auch aus solchen Verfahren Anhaltspunkte für eine Unzuverlässigkeit ergeben,
insbesondere bei Verfahren im Zusammenhang mit strafbewehrten Verstößen gegen einschlägiges Auf-
sichtsrecht, Vermögens- oder Insolvenzstraftaten oder Steuerdelikten.

Vergleichbare Sachverhalte nach anderen Rechtsordnungen sind ebenfalls anzugeben.

Die Angaben müssen vollständig und richtig sein. Soweit Verfahren anzugeben sind, sind Kopien der
Urteile, Beschlüsse, Sanktionen, Bescheide oder sonstige relevante Unterlagen beizufügen. Die Bundes-
anstalt behält sich vor, ggf. weitere Auskünfte bei den zuständigen Stellen einzuholen.
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In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, Kontakt mit dem zuständigen Fachreferat der Bundesanstalt aufzu-
nehmen. Zur Beurteilung etwaiger Interessenkonflikte hat das Mitglied eines Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans ferner Angehörigkeitsverhältnisse zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung und den Mit-
gliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans offenzulegen. Daneben sind Angaben zu bedeutenden
Beteiligungen im Sinne des § 7 Nr. 3 VAG des Mitglieds eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans und
von Angehörigen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 Strafgesetzbuch (StGB) an dem Unternehmen selbst
und anderen Unternehmen, die Anteile an dem Unternehmen halten, zu machen.

Soweit das Mitglied eines Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans, ein Angehöriger im Sinne des § 11
Abs. 1 Nr. 1 StGB oder ein von dem Mitglied eines
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans geleitetes ande-
res Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhält,
aus denen sich eine gewisse wirtschaftliche Abhän-
gigkeit von dem Unternehmen ergeben kann, sind
die Art und der Umfang zu beschreiben.

(4) „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer
Behörde“, „Europäisches Führungszeugnis zur
Vorlage bei einer Behörde“ oder „entsprechende
Unterlagen“ aus dem Ausland

(a) Generelle Hinweise zu Behördenführungszeugnissen

Das Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gans muss abhängig von Staatsangehörigkeit und
Wohnsitz ein „Führungszeugnis zur Vorlage bei einer
Behörde“ (Belegart „O“) des Bundesamts für Justiz
(BfJ) gemäß § 30 Abs. 5 BZRG („Behördenführungs-
zeugnis“), ein „Europäisches Führungszeugnis zur
Vorlage bei einer Behörde“ gemäß §§ 30 Abs. 5, 30b
BZRG („Europäisches Behördenführungszeugnis“) o-
der entsprechende Führungszeugnisse oder Be-
scheinigungen über von Aufsichtsbehörden des
Wohnsitzstaates vorgenommene Zuverlässigkeits-
prüfungen nach Abstimmung mit dem jeweiligen
Fachreferat der Bundesanstalt („entsprechende Un-
terlagen“) im Original einreichen.

Mitglieder eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, die in den letzten zehn Jahren Wohnsitze in ver-
schiedenen Staaten hatten, müssen die Führungszeugnisse und entsprechende Unterlagen aus jedem
dieser Staaten beibringen. Etwaige rechtliche Hindernisse für eine Beibringung sind dem jeweiligen Fach-
referat der Bundesanstalt substantiiert darzulegen.

In Staaten, in denen ein Führungszeugnis von einer öffentlichen Stelle ausgestellt wird, darf es nicht
durch andere Unterlagen ersetzt werden.

Das „Behördenführungszeugnis“ ist nicht mit dem „Erweiterten Führungszeugnis“ gemäß § 30a BZRG zu
verwechseln.

Der Antrag für ein „Behördenführungszeugnis“ und ein „Europäisches Behördenführungszeugnis“ muss
durch das Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans selbst bei der örtlichen Meldebehörde (§ 30
Abs. 2 Satz 1 BZRG) oder elektronisch beim BfJ (§ 30c BZRG) gestellt werden. Deutsche Staatsangehörige
mit Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können den Antrag unmittelbar beim BfJ als

Bundeszentralregister (BZR)

Beim Bundesamt für Justiz (BfJ) wird das Bun-
deszentralregister geführt, die Einzelheiten dazu
sind im Bundeszentralregistergesetz (BZRG) ge-
regelt. In dem Register werden strafgerichtliche
Verurteilungen, Entscheidungen von Verwal-
tungsbehörden und Gerichten, Vermerke über
Schuldunfähigkeit und Feststellungen deutscher
Gerichte und Behörden eingetragen. Die Eintra-
gungen werden unter im BZRG geregelten Bedin-
gungen wieder entfernt. Jede Person kann ein
Führungszeugnis über sich beantragen, unter ge-
wissen Voraussetzungen können auch Behörden
Auskunft verlangen.

Angehörige i.S.v. § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB:

a) Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
der Ehegatte, der Lebenspartner, der Verlobte,
auch im Sinne des Lebenspartnerschaftsgeset-
zes, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner
der Geschwister, Geschwister der Ehegatten oder
Lebenspartner, und zwar auch dann, wenn die
Ehe oder die Lebenspartnerschaft, welche die Be-
ziehung begründet hat, nicht mehr besteht oder
wenn die Verwandtschaft oder Schwägerschaft
erloschen ist,
b) Pflegeeltern und Pflegekinder.
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Registerbehörde stellen (§ 30 Abs. 3 Satz 1 BZRG). Die Bearbeitungsdauer beträgt den Angaben auf der
Internetseite des BfJ zufolge in der Regel ein bis zwei Wochen. Der Antrag ist nach Möglichkeit deshalb
so rechtzeitig beim BfJ zu stellen, damit das „Behördenführungszeugnis“ bzw. das „Europäische Behör-
denführungszeugnis“ zeitnah zu der Anzeige des Unternehmens bei der Bundesanstalt eingeht.

Damit die Bundesanstalt die eingehenden Führungszeugnisse dem Unternehmen zuordnen kann, bei
dem das Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans bestellt worden ist, sind als Verwendungs-
zweck die vierstellige BaFin-Registernummer und der Name des Unternehmens anzugeben.

Sowohl das „Behördenführungszeugnis“ als auch das „Europäische Behördenführungszeugnis“ werden
vom BfJ direkt an die Bundesanstalt übersandt.

(b)  Spezielle Hinweise zu Behördenführungszeugnissen

Im Einzelnen sind folgende Behördenführungszeugnisse und ggf. entsprechende Unterlagen einzu-
reichen:

Personen mit... Unterlagen

deutscher Staatsange-
hörigkeit und...

Wohnsitz in Deutschland Ein vom Bundesamt für Justiz ausgestelltes
"Behördenführungszeugnis"

Wohnsitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union
oder in einem Drittstaat

Ein vom Bundesamt für Justiz ausgestelltes
„Behördenführungszeugnis“ und „entspre-
chende Unterlagen“ aus dem Wohnsitzstaat

Staatsangehörigkeit ei-
nes Mitgliedstaates der
Europäischen Union
und...

Wohnsitz in Deutschland Ein vom Bundesamt für Justiz ausgestelltes
„Europäisches Behördenführungszeugnis“

Wohnsitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union
oder in einem Drittstaat

„Entsprechende Unterlagen“ aus dem
Wohnsitzstaat

Staatsangehörigkeit ei-
nes Drittstaates und...

Wohnsitz in Deutschland Ein vom Bundesamt für Justiz ausgestelltes
„Behördenführungszeugnis“

Wohnsitz in einem Mitglied-
staat der Europäischen
Union oder in einem Dritt-
staat

„Entsprechende Unterlagen“ aus dem
Wohnsitzstaat
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(5) Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Weiterhin hat das Mitglied des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans einen Auszug aus dem GZR gemäß
§ 150 Gewerbeordnung (GewO) im Original bei der Bundesanstalt einzureichen.

Der Antrag für einen Auszug aus dem GZR muss
durch die Person selbst bei der zuständigen ört-
lichen Behörde - i.d.R. Meldebehörde oder Ge-
werbeaufsichtsamt - (§§ 150 Abs. 2, 155 Abs. 2
GewO i. V. m. den jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften) oder elektronisch beim BfJ (§ 150e
GewO) gestellt werden. Personen, die ihren
Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland haben, können den Antrag unmit-
telbar beim BfJ als Registerbehörde stellen
(§ 150 Abs. 3 GewO). Es ist darauf zu achten,
dass ein Registerauszug als natürliche Person
beantragt wird.

Es sind folgende Ausfüllhinweise für den amtli-
chen Vordruck GZR 3 der Zweiten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Titels XI -
Gewerbezentralregister - der Gewerbeordnung (2. GZRVwV - Ausfüllanleitung -) vom 29.07.1985 zu be-
achten:

· im Feld 01 Beleg-Art ist die Schlüsselzahl „1“ einzutragen
· im Feld 20 bleiben beide Kästchen leer.

Damit die Bundesanstalt eventuell separat eingehende Auszüge aus dem GZR dem Unternehmen zu-
ordnen kann, bei dem das Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans bestellt worden ist, sind als
Verwendungszweck die vierstellige BaFin-Registernummer und der Name des Unternehmens anzu-
geben.

Das BfJ versendet den Auszug aus dem GZR aufgrund der gesetzlichen Regelungen in der GewO nicht
unmittelbar an die Bundesanstalt, sondern an den Antragsteller. Soweit der Auszug schon vorliegt, ist er
zusammen mit den weiteren der Bestellungsanzeige beizufügenden Unterlagen bei der Bundesanstalt
einzureichen. Eine spätere Einreichung ist jedoch auch möglich.

Bei Mitgliedern von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen, die bisher keinen Wohnsitz in Deutschland
innehatten oder keine berufliche Tätigkeit in Deutschland ausgeübt haben, verzichtet die Bundesanstalt
grundsätzlich auf die Einreichung des deutschen GZR und auf die Beibringung von vergleichbaren aus-
ländischen Unterlagen. Die Bundesanstalt behält sich vor, im Einzelfall weitere Unterlagen anzufordern.

Anwendung der Vorschriften über das GZR auf Unternehmen, die der Aufsicht nach dem VAG unterliegen

Die Vorschriften der §§ 149 ff. GewO über das GZR gelten auch für Unternehmen die der Aufsicht nach dem VAG unterliegen
und bei ihnen tätige natürliche Personen.

Das GZR erfasst neben Gewerbebetrieben auch nichtgewerbliche Unternehmen wie das in § 6 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 GewO
genannte Bergwesen, vgl. die Begründung zu § 149 Abs. 2 GewO auf Seite 15 der Bundestags-Drucksache 7/626 „Entwurf
eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung und über die Einrichtung eines Gewerbezentralregisters“ vom 25.05.1973:
„Der Betrieb einer sonstigen wirtschaftlichen Unternehmung ist in der Vorschrift besonders genannt, um auch Verwaltungs-
entscheidungen, die sich auf nichtgewerbliche Betriebe, z.B. Betriebe des Bergbaus beziehen, im Gewerbezentralregister zu
erfassen.“

Der Betrieb von Versicherungsgeschäften ist eine gewerbliche Tätigkeit, für die die spezialgesetzlichen Regelungen des VAG
vorrangig gegenüber den allgemeinen gewerberechtlichen Normen der GewO sind. Die Nennung des Gewerbebetriebes von
Versicherungsunternehmen in dem Vorbehalt des § 6 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 GewO ist seit der Aufhebung des § 139g GewO

Gewerbezentralregister (GZR)

Beim BfJ wird ein GZR geführt, die Einzelheiten dazu
sind in §§ 149 ff der Gewerbeordnung (GewO) gere-
gelt. In dem Register werden Behördenentscheidun-
gen, Bußgeldentscheidungen, strafgerichtliche Verur-
teilungen im Zusammenhang mit einer gewerblichen
Tätigkeit eingetragen. Dies sind z.B. der Widerruf einer
Gewerbeerlaubnis wegen Unzuverlässigkeit, Buß-
geldentscheidungen wegen einer Steuerordnungswid-
rigkeit, Verurteilungen aufgrund des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes. Die Eintragungen werden unter
in der GewO geregelten Bedingungen getilgt/ entfernt.
Jede Person kann einen Registerauszug über sich be-
antragen, unter gewissen Voraussetzungen können
auch Behörden Auskunft verlangen.
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zum 21.08.1996 funktionslos. (In § 139g GewO waren punktuelle Befugnisse der örtlichen Gewerbeaufsichtsbehörden gegen-
über Versicherungsunternehmen im Bereich des Arbeitsschutzes normiert.) Daher lässt § 6 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 GewO die
Geltung der §§ 149 ff. GewO über das GZR für Unternehmen und bei ihnen tätige natürliche Personen unberührt. Sinngemäß
gilt dies auch für Pensionsfonds.

Die Vorgabe zur Anwendung des GZR auf Versicherungsunternehmen ergibt sich zudem auch aus der vom Bundesministe-
rium der Justiz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft gemäß § 153b Satz 1 GewO erlassenen Zweiten
allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Titels XI - Gewerbezentralregister - der Gewerbeordnung
(2. GZRVwV - Ausfüllanleitung -) vom 29.07.1985. Der erste Teil „Mitteilungen“ enthält die formalen Vorgaben für die mittei-
lungspflichtigen Stellen, die Mitteilungen zum GZR gemäß § 153a Abs. 1 Satz 1 GewO erstellen. Die Vordrucke GZR 1 und
GZR 2 (Anlage 1 zur 2. GZRVwV) enthalten das Feld 23 „Gewerbeschlüssel“; gemäß Nr. 1.26 und Nr. 3.10 der 2. GZRVwV ist
dort eine vierstellige Schlüsselnummer nach Anlage 4 zur 2. GZRVwV „Verzeichnis der Schlüsselnummern der Gewerbe und
wirtschaftlichen Unternehmungen“ einzutragen. Dort sind im „Abschnitt 6: Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe“ unter
den laufenden Nr. 146 – 149 die folgenden Versicherungssparten aufgeführt:

Lfd. Nr. Bezeichnung des Gewerbes Schlüsselnummer

146 Lebensversicherung, Pensions- und Sterbekassen 6100

147 Krankenversicherung 6120

148 Schaden- und Unfallversicherung 6140

149 Rückversicherung 6160

150 Vermittlung von Versicherungen 6190

4. Anzeigepflicht bei Ausscheiden

Sofern ein Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans ausge-
schieden ist, hat das Unternehmen dies unverzüglich unter Angabe
der Gründe anzuzeigen.

5. Übersicht über die Zusammensetzung des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans

Der Bundesanstalt ist eine aktuelle Übersicht über die personelle Zu-
sammensetzung des Organs zu übermitteln. Änderungen beim Auf-
sichtsratsvorsitz sind anzuzeigen. Sofern Ausschüsse gebildet wur-
den, sind diese zu benennen und in die Übersicht aufzunehmen.

Rechtsgrundlagen:

§ 305 Abs. 1 Nr. 1 VAG, § 24
Abs. 1 VwVfG, Art. 273 Abs. 3
DVO

Rechtsgrundlagen:

§ 47 Nr. 2 auch i.V.m. § 212
Abs. 3 Nr. 10, § 234, § 237,
§ 168 Abs. 2, § 293 Abs. 1
VAG
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II. Anforderungen an die Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen

Die Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen
müssen zuverlässig sein und zur Wahrnehmung der Kontroll-
funktion sowie zur Beurteilung und Überwachung der Ge-
schäfte, die das Unternehmen betreibt, fachlich geeignet
sein.

Bei kleinen Versicherungsunternehmen, Einrichtungen der
betrieblichen Altersversorgung und Sterbekassen sind nur
die jeweils einschlägigen Vorschriften des VAG anzuwenden.
Hinsichtlich der Anforderungen an die Mitglieder von Ver-
waltungs- oder Aufsichtsorganen werden das Geschäftsmodell mit Art, Umfang und Komplexität der
Risiken des jeweiligen Unternehmens auf der Grundlage der Vorschriften des VAG besonders berück-
sichtigt (§ 296 Abs. 1 VAG). Bei Pensionskassen und Pensionsfonds werden die spezifischen Besonder-
heiten von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung einbezogen. Die Bestimmungen der DVO
und der EIOPA-Leitlinien sind auf diese Unternehmen nicht anzuwenden.

Insbesondere bei der Umsetzung der Anforderungen an die fachliche Eignung spielt das Proportiona-
litätsprinzip eine erhebliche Rolle. Das Proportionalitätsprinzip knüpft an das individuelle Risikoprofil
eines jeden Unternehmens an.

Da es also auf das unternehmensindividuelle Risikoprofil ankommt, ist stets eine Einzelfallbetrachtung
erforderlich. Die Beurteilung, welche Gestaltung als proportional anzusehen ist, ist jedoch auch in Bezug
auf das einzelne Unternehmen nicht statisch. Es erfolgt keine einmalige Einschätzung, sondern diese ist
jeweils im Zeitpunkt des Eingangs der Bestellungsanzeige auf der Grundlage des aktuellen Risikoprofils
des Unternehmens vorzunehmen. In diesem Sinne haben die Unternehmen zu prüfen, ob und wie die
vorhandenen Strukturen und Prozesse weiterentwickelt werden müssen.

Proportionalität betrifft nicht die Frage, ob die geltenden Anforderungen zu erfüllen sind. Sie wirkt sich
nur darauf aus, auf welche Weise die Anforderungen erfüllt werden können. Außerdem sind bei Unter-
nehmen mit stärker ausgeprägtem Risikoprofil unter Umständen aufwändige Gestaltungen als propor-
tional einzustufen.

Für die Anforderungen an die Zuverlässigkeit gelten keine unterschiedlichen Standards, denn unab-
hängig von der Art, dem Umfang und der Komplexität der mit der Geschäftstätigkeit einhergehenden
Risiken des Unternehmens müssen das Ansehen und die Integrität der Personen stets im gleichen Maße
gegeben sein.

Für Stellvertreter – sofern sie gesetzlich zugelassen sind, wie dies bei kleineren Vereinen i.S.v. § 210 VAG
der Fall ist – gelten sämtliche Anforderungen an die fachliche Eignung, Zuverlässigkeit und die Begren-
zung der zulässigen Mandate ab dem Zeitpunkt ihrer Wahl entsprechend.

Die fachliche Eignung und die Zuverlässigkeit bei der Bestellungsanzeige werden anhand der einge-
reichten Unterlagen beurteilt. Die vom Gesetz geforderten Kriterien müssen jedoch gemäß Art. 273
Abs. 1 DVO nicht nur zum Zeitpunkt der Bestellung, sondern auch während der gesamten Ausübung des
Mandats erfüllt sein. Auf kleine Versicherungsunternehmen, Einrichtungen der betrieblichen Altersver-
sorgung und Sterbekassen findet Art. 273 Abs. 1 DVO keine Anwendung.

Ersatzmitglieder müssen sämtliche Voraussetzungen für die Ausübung des Mandats hingegen erst er-
füllen, wenn es tatsächlich zum Nachrücken des Ersatzmitglieds kommt.

Rechtsgrundlage:

§ 24 Abs. 1 VAG, Art. 273 Abs. 3 DVO.

§ 7a Abs. 4 VAG a.F. verlangte, dass
Mitglieder eines Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans die „erforderliche Sach-
kunde“ besitzen. Der Begriff der Sach-
kunde wurde in § 24 Abs. 1 VAG durch
den der „fachlichen Eignung“ ersetzt.
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1.  Fachliche Eignung

Fachliche Eignung bedeutet, dass ein Mitglied eines
Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans jederzeit fach-
lich in der Lage ist, die Geschäftsleiter des Unter-
nehmens angemessen zu kontrollieren, zu überwa-
chen und die Entwicklung des Unternehmens aktiv
zu begleiten. Dazu muss das Mitglied eines Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgans die vom Unternehmen
getätigten Geschäfte verstehen und deren Risiken für das Unternehmen beurteilen können. Das Mitglied
muss mit den für das Unternehmen wesentlichen gesetzlichen Regelungen vertraut sein. Um der Auf-
sichtsfunktion wirksam nachkommen zu können, sind versicherungsspezifische Grundkenntnisse im Ri-
sikomanagement dienlich. Ein Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans muss grundsätzlich
nicht über Spezialkenntnisse verfügen, jedoch muss es in der Lage sein, ggf. seinen Beratungsbedarf zu
erkennen.

Die fachliche Eignung schließt stetige Weiterbildung ein, so dass die Mitglieder von Verwaltungs- oder
Aufsichtsorganen imstande sind, sich wandelnde oder steigende Anforderungen in Bezug auf ihre Auf-
gaben im Unternehmen zu erfüllen. Die Unternehmen müssen zumindest bei den in der Leitlinie 13 der
EIOPA-Leitlinien genannten Anlässen eine erneute Beurteilung der Qualifikation der Personen vorneh-
men.

In Art. 273 Abs. 3 DVO ist vorgesehen, dass die den einzelnen Mitgliedern eines Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgans übertragenen Aufgaben zu berücksichtigen sind. Zugleich ist zu beachten, dass jedes ein-
zelne Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans über ausreichende theoretische und praktische
Kenntnisse aller Geschäftsbereiche verfügen muss, um eine entsprechende Kontrolle zu gewährleisten.
Die Kenntnisse und Erfahrungen der anderen Organmitglieder bzw. anderer Mitarbeiter ersetzen nicht
eine angemessene fachliche Eignung des jeweiligen Mitglieds eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans.

Nach Art. 273 Abs. 2 DVO sind „berufliche und formale Qualifikationen, Kenntnisse und einschlägige Er-
fahrungen im Versicherungssektor, anderen Finanzsektoren und anderen Unternehmen“ zu berücksich-
tigen. Soweit relevant, sind hierbei die Gebiete Versicherung, Finanzen, Rechnungslegung, Versiche-
rungsmathematik und Management zu beachten. Eine (Vor-)Tätigkeit in anderen Branchen, in der öf-
fentlichen Verwaltung oder aufgrund von politischen Mandaten kann folglich die fachliche Eignung be-
gründen, wenn sie über einen längeren Zeitraum maßgeblich auf wirtschaftliche und rechtliche Frage-
stellungen ausgerichtet und nicht völlig nachgeordneter Natur war oder ist.

Bei Kaufleuten im Sinne von §§ 1 ff. HGB und buchführungspflichtigen Land- und Forstwirten sowie an-
deren Unternehmern im Sinne von § 141 Abgabenordnung ist regelmäßig eine allgemeine wirtschaftli-
che Expertise anzunehmen. Abhängig von der Größe und dem Geschäftsmodell des Unternehmens kön-
nen diese Personen über die fachliche Eignung verfügen.

Auf folgende Besonderheiten ist hinzuweisen:

a. Spezielle Anforderung gemäß § 100 Abs. 5 AktG

Eine spezielle gesellschaftsrechtliche Anforderung besteht für kapitalmarktorientierte Gesellschaften im
Sinne von § 264d Handelsgesetzbuch (HGB) und für Versicherungsunternehmen im Sinne des Art. 2
Abs. 1 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19.12. 1991 über den Jahresabschluss und den konso-
lidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch 
die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.08.2006, S. 1) geändert worden ist.

Rechtsgrundlage:

§ 24 Abs. 1 VAG; Art. 273 DVO

Gemäß Art. 273 Abs. 1 DVO müssen Unterneh-
men gewährleisten, dass alle Verantwortlichen
Personen einer Schlüsselaufgabe jederzeit die
hierzu notwendige fachliche Eignung und Zuver-
lässigkeit besitzen.
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Von dieser Anforderung sind alle Unternehmen betroffen, die unter die SII RL 2009/138/EG fallen; nicht
betroffen sind kleine Versicherungsunternehmen, Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung und
Sterbekassen.

Gemäß § 100 Abs. 5 AktG muss mindestens ein Mitglied über Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung oder Abschlussprüfung verfügen; die Mitglieder müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Sek-
tor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. Die Vorschrift findet gemäß § 12 Abs. 5 EGAktG (Ein-
führungsgesetz zum Aktiengesetz) Anwendung auf Bestellungen zum Mitglied eines Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgans nach dem 17.06.2016.

b. Vertreter in mitbestimmten Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen

Bei mitbestimmten Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen wird für Beschäftigte der jeweiligen Unterneh-
mensgruppe, die unmittelbar in die wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe des Tagesgeschäfts des
beaufsichtigten Unternehmens eingebunden sind, regelmäßig das Vorliegen der fachlichen Eignung an-
genommen. Dies gilt auch für freigestellte Mitglieder des Betriebs- oder Personalrats, die Verwaltungs-
oder Aufsichtsorganen angehören sowie für die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaften, sofern sie
aufgrund ihrer (Vor-) Tätigkeit mit gleichartigen Abläufen vertraut sind.

c. Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung

Unabhängig hiervon regelt § 24 Abs. 1 Satz 5 VAG, dass die Aufsichtsbehörde bei der Prüfung der fach-
lichen Eignung die Besonderheiten von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung im Hinblick
auf eine Besetzung des Aufsichtsorgans durch Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer der Trä-
gerunternehmen berücksichtigt.

d. „geborene“ Mitglieder

Bei Hauptverwaltungsbeamten einer Gebietskörperschaft (zum Beispiel hauptamtlicher Bürgermeister 
oder Landrat) wird die fachliche Eignung regelmäßig angenommen, wenn sie vor oder seit ihrem Amts-
antritt über einen längeren Zeitraum und in nicht unwesentlichem Umfang Tätigkeiten ausgeübt haben,
die maßgeblich auf wirtschaftliche und rechtliche Fragestellungen ausgerichtet und nicht völlig nachge-
ordneter Natur waren. Das Gleiche gilt für den Kämmerer einer Gebietskörperschaft und Beschäftigte in
vergleichbarer Funktion.

e. Fortbildung

Die erforderliche fachliche Eignung für die Tätigkeit in einem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan kann in
der Regel auch durch Fortbildung erworben werden. Die Fortbildung muss bezogen auf den jeweiligen
Einzelfall und die anzuwendenden Kriterien die grundlegenden wirtschaftlichen und rechtlichen Abläufe
des Tagesgeschäfts vergleichbarer Unternehmen, das Risikomanagement sowie die Funktion und die
Verantwortung der Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans auch in Abgrenzung zur Ge-
schäftsleitung umfassen. Sie soll auf die Grundzüge der Bilanzierung sowie des Aufsichtsrechts eingehen.

Ob eine Fortbildung die erforderlichen Kenntnisse vermittelt, kann nur im Einzelfall entschieden werden.
Daher kann die Bundesanstalt Fortbildungsangebote nicht in dem Sinne zertifizieren, dass die Teilnahme
an einer bestimmten Fortbildung in jedem Fall ausreichend ist.

Die Fortbildung muss gemäß Art. 273 Abs. 1 DVO bereits vor der Anzeige der Bestellung zum Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorganmitglied besucht worden sein. Auf kleine Versicherungsunternehmen, Ein-
richtungen der betrieblichen Altersversorgung und Sterbekassen findet Art. 273 Abs. 1 DVO keine An-
wendung.
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Der Teilnahmenachweis über die Fortbildung ist ggf. zusammen mit der Bestellungsanzeige einzu-
reichen. Der Teilnahmenachweis muss den Veranstalter, die Inhalte sowie die Dauer der Fortbildung er-
kennen lassen.

f. Weiterbildung

Die Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen müssen sicherstellen, dass sie ihre Entscheidun-
gen stets auf der Basis eines aktuellen Informationsstands treffen. Daher sind sie gehalten, sich mit Än-
derungen im Umfeld des Unternehmens kontinuierlich vertraut zu machen, zum Beispiel mit neuen
Rechtsvorschriften oder Entwicklungen im Bereich Finanzprodukte sowohl im Unternehmen als auch im
Markt. Hierfür sollen sie sich im jeweils erforderlichen Umfang durch geeignete Maßnahmen weiterbil-
den. Auf der Grundlage der Selbsteinschätzung der Organmitglieder (s. Abschnitt III.) kann spezifischer
Weiterbildungsbedarf in bestimmten Themenfeldern identifiziert werden.

2. Zuverlässigkeit

Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen müssen zuverlässig sein. Die Zuverlässigkeit braucht
nicht positiv nachgewiesen zu werden. Daher wird Zuverlässigkeit unterstellt, wenn keine Tatsachen er-
kennbar sind, die Unzuverlässigkeit begründen.

Unzuverlässigkeit ist anzunehmen, wenn persönliche Umstände nach der allgemeinen Lebenserfahrung
die Annahme rechtfertigen, dass diese die sorgfältige und ordnungsgemäße Ausübung des Mandats als
Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans beeinträchtigen können. Berücksichtigt wird dabei
das persönliche Verhalten sowie das Geschäftsgebaren des Mitglieds eines Verwaltungs- oder Aufsichts-
organs hinsichtlich strafrechtlicher, finanzieller, vermögensrechtlicher und aufsichtsrechtlicher Aspekte.
Hier sind Verstöße gegen Straftat- oder Ordnungswidrigkeitentatbestände – insbesondere solche, die
im Zusammenhang mit Tätigkeiten bei Unternehmen stehen – sowohl innerhalb der deutschen als auch
einer ausländischen Rechtsordnung von besonderer Relevanz.

Unzuverlässigkeit setzt kein Verschulden voraus.

Wenn entsprechende Umstände eintreten oder eingetreten sind, beurteilt die Bundesanstalt jeweils im
Einzelfall, ob die Zuverlässigkeit des Mitglieds eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans in Bezug auf die
Ausübung der Tätigkeit nicht oder nicht mehr vorhanden ist.

Kriterien für die mangelnde Zuverlässigkeit können z. B. sein:

· aufsichtliche Maßnahmen der Bundesanstalt, die gegen das Mitglied oder ein Unternehmen, in
dem die Person als Geschäftsleiter oder Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans tätig
war oder ist, gerichtet sind oder waren

· Straftaten im Vermögensbereich und im Steuerbereich oder besonders schwere Kriminalität und
Geldwäschedelikte

· Verstöße gegen Ordnungsvorschriften
· Interessenkonflikte.
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3. Interessenkonflikte

Interessenkonflikte sind dann gegeben, wenn persönliche Umstände oder die
eigene wirtschaftliche Tätigkeit geeignet sind, das Mitglied eines Verwaltungs-
oder Aufsichtsorgans in der Unabhängigkeit seiner Kontroll- und Überwa-
chungsfunktion zu beeinträchtigen. Dauerhafte Interessenkonflikte stehen der
Ausübung des Mandats entgegen.

Ein Interessenkonflikt kann ferner dann gegeben sein, wenn Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichts-
organs untereinander oder mit einem oder mehreren Geschäftsleitern oder Verantwortlichen Personen
für Schlüsselfunktionen in einem Angehörigkeitsverhältnis stehen. Es ist im Einzelfall zu beurteilen, ob
das Angehörigkeitsverhältnis der Ausübung des Mandats entgegensteht.

Die Bundesanstalt sieht es im Grundsatz als unvereinbar an, wenn ein Mitarbeiter eines Unternehmens,
soweit es nicht gesetzlich, z. B. durch Mitbestimmungsgesetze erforderlich, oder der Mitarbeiter Mitglied
des Betriebs- oder Personalrats ist, dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan dieses Unternehmens ange-
hört.

Ein Interessenkonflikt kann insbesondere darin bestehen, dass das Mitglied, ein Angehöriger (§ 11 Abs. 1
Nr. 1 StGB) des Mitglieds oder ein von dem Mitglied geleitetes anderes Unternehmen Geschäftsbezie-
hungen zu dem Unternehmen unterhält, aus denen sich eine wirtschaftliche Abhängigkeit von dem Un-
ternehmen ergeben kann.

Interessenkonflikte des Mitglieds eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans insbesondere im Zusammen-
hang mit seiner eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit (etwa bei einer gleichzeitigen Vermittlertätigkeit), kön-
nen für die Beurteilung der Zuverlässigkeit bedeutsam sein.

Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen sollen mögliche Interessenkonflikte mindestens
dem Vorsitzenden des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans frühzeitig offenlegen. Das Verwaltungs- oder
Aufsichtsorgan hat angemessen zu dokumentieren, welche Interessenkonflikte des einzelnen Mitglieds
bestehen und auf welche Art und Weise mit ihnen umgegangen wird.

4. Zeitliche Verfügbarkeit

Ein Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans muss der Wahrnehmung seiner Aufgaben ausrei-
chend Zeit widmen. Dies bedeutet zum einen, dass das Mitglied unter Berücksichtigung seiner berufli-
chen und gesellschaftlichen Verpflichtungen nach allgemeiner Anschauung in der Lage sein muss, für
das einzelne Mandat ausreichend Zeit aufzubringen und zum anderen, dass das Mitglied die erforderli-
che Zeit auch tatsächlich aufwendet. Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung jedes einzelnen Mit-
glieds nur dann ein Mandat anzunehmen, wenn es dem zeitlichen Aufwand dieses Mandats auch gerecht
werden kann.

5. Anforderungen an die Geschlechterverteilung in Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen

Am 1. Mai 2015 ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privat-
wirtschaft und im öffentlichen Dienst (FührposGleichberG) in 
Kraft getreten. Danach haben börsennotierte und paritätisch
mitbestimmte Unternehmen seit dem 1. Januar 2016 eine fixe
Genderquote für neu zu besetzende Sitze zu beachten. Das Auf-
sichtsorgan muss sich zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und
zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen. Bestehende Mandate können bis zu ihrem

Rechtsgrundlagen:

 § 189 Abs. 3 VAG, §§ 96 Abs. 2
und 3, 111 Abs. 5, 250 Abs. 1 Nr. 5
AktG, § 289a Abs. 2 Nr. 4, Nr. 5
HGB, § 18a Abs. 2 MitbestG, §§ 17
Abs. 2 Satz 1, 24 Abs. 3 SE-Ausfüh-
rungsgesetz (SEAG)

Rechtsgrundlage:

§ 24 Abs. 1 VAG;
Art. 258 Abs. 5 DVO
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regulären Ende wahrgenommen werden. Die Quote muss von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertre-
tern gemeinsam eingehalten werden, sofern keine der beiden Parteien widerspricht. Gemäß §§ 250
Abs. 1 Nr. 5, 96 Abs. 2 Satz 6 AktG ist eine Wahl der Mitglieder des Organs und Entsendung unter Ver-
letzung der Mindestquote nichtig. Daraus ergibt sich die Rechtsfolge, dass die für das unterrepräsen-
tierte Geschlecht vorgesehenen Plätze der Anteilseignervertreter unbesetzt bleiben (sog. „leerer Stuhl“). 
Bei einer Verletzung der Geschlechterquote auf der Seite der Arbeitnehmervertreter ist die Wahl unwirk-
sam; ein für das unterrepräsentierte Geschlecht vorgesehener Sitz wird durch gerichtliche Ersatzbestel-
lung oder Nachwahl besetzt (sog. „vorübergehender leerer Stuhl“).Unmittelbare Auswirkungen auf die
Beschlüsse des Organs ergeben sich nur dann nicht, wenn die nicht wirksam bestellten Mitglieder keinen
Einfluss auf die Beschlussfähigkeit oder die Beschlussmehrheiten des Organs haben (§ 108 Abs. 2 Satz 2
AktG).

Für börsennotierte Unternehmen in der Rechtsform der SE (§ 24 Abs. 3 SEAG) sowie für börsennotierte 
Gesellschaften, die aus einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hervorgegangen sind (§ 96 Abs. 3 
AktG), gilt die Mindestquote nur dann, wenn das Organ aus derselben Anzahl von Anteilseigner- und
Arbeitnehmervertretern besteht.

Bei der Anzeige der Bestellung eines Mitglieds eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans in einem bör-
sennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen ist der Bundesanstalt darzulegen, dass mit
der Bestellung des neuen Aufsichtsorganmitglieds die Vorgaben zur gesetzlichen Genderquote einge-
halten werden. Die jährliche Einreichung des Lageberichts ist hierfür nicht ausreichend, da eine aktuelle
Betrachtung der Zusammensetzung des Aufsichtsorgans erforderlich ist. Nur so kann festgestellt wer-
den, ob die Wahl des neuen Mitglieds den Voraussetzungen des FührposGleichberG entspricht oder ob
sie nach §§ 250 Abs. 1 Nr. 5, 96 Abs. 2 Satz 6 AktG nichtig ist.

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane von Unternehmen, die börsennotiert sind oder der Mitbestim-
mung unterliegen, sind nach dem FührposGleichberG verpflichtet, für den Frauenanteil Zielgrößen fest-
zulegen. Liegt der Frauenanteil bei Festlegung der Zielgrößen unter 30 Prozent, so dürfen die Zielgrößen
den jeweils erreichten Anteil nicht mehr unterschreiten. Die Unternehmen haben nach § 289a Abs. 2 Nr.
4 HGB in ihrem Lagebericht als gesonderten Abschnitt eine Erklärung zur Unternehmensführung mit der
Angabe, ob die festgelegten Zielgrößen während des Bezugszeitraums erreicht worden sind, aufzuneh-
men. Wurden die Zielgrößen nicht erreicht, sind die Gründe hierfür darzulegen.

Kleine Versicherungsunternehmen, Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung und Sterbekassen
sind i.d.R. nicht börsennotiert und fallen daher nur dann unter das FührposGleichberG, wenn die Voraus-
setzungen des § 1 Abs. 1 Mitbestimmungsgesetz bzw. § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 4 Drittelbeteiligungsge-
setz erfüllt sind (i.d.R. bei mehr als 500 Arbeitnehmern). Auf kleinere Vereine i.S.v. § 210 VAG finden die
Vorschriften des FührposGleichberG keine Anwendung.

6. Mandatsbegrenzungen

Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen sollen der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausrei-
chend Zeit widmen. Wenn ein Mitglied eine zu große Anzahl von Leitungs- und Aufsichtsmandaten
gleichzeitig verantwortlich innehat, würde dies das Mitglied daran hindern, für das einzelne Mandat die
gebührende Zeit aufzubringen. Daher begrenzt das VAG die Anzahl der zulässigen Mandate.

Die Mandatsbegrenzungen des VAG ersetzen nicht die Mandatsbegrenzungen, die sich aus anderen
Gesetzen, z. B. dem Aktiengesetz und dem Kreditwesengesetz ergeben. Diese sind sowohl vom anzei-
genden Unternehmen als auch vom Mitglied selbst parallel zu beachten.

Um Interessenkonflikten vorzubeugen, schließt das Gesetz weiterhin bestimmte Konstellationen von
Mandaten aus.
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a. Höchstzahl der Kontrollmandate

Ein Mitglied eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans darf - mit den nach-
folgend ausgeführten Ausnahmen - maximal fünf Mandate in Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen bei
unter der Aufsicht der Bundesanstalt stehenden Unternehmen gleichzeitig innehaben.

b. Ehemalige Geschäftsleiter in Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen

Um eine übermäßige etwaige Einflussnahme ehemaliger Geschäftsleiter auf
das aktuelle Geschäftsleitungsorgan zu vermeiden, dürfen nur zwei ehema-
lige Geschäftsleiter einem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan angehören.
Jede weitere Bestellung eines ehemaligen Geschäftsleiters in das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan ist
nach dem VAG unzulässig. Dabei ist es unerheblich, wie lange die Mitglieder schon aus der Geschäfts-
leitung ausgeschieden sind; andererseits verlangt das VAG keine Karenzzeit bei einem Wechsel aus der
Geschäftsleitung in das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan.

c. Privilegierung

Mandate bei Unternehmen derselben Versicherungs- oder Unternehmensgruppe werden fiktiv als ein
Mandat und nicht mit der jeweiligen tatsächlichen Mandatszahl auf die Höchstzahl angerechnet (Privi-
legierung nach § 24 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 VAG).

d. Keine Wechselwirkung

Bei der Bestellung in das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan eines Unternehmens, das den Vorschriften
des VAG unterliegt, findet die Privilegierung nach § 25d Abs. 3 Satz 3 KWG keine Anwendung. Für jede
Bestellung kann stets nur die einschlägige gesetzliche Privilegierung in Anspruch genommen werden.
Selbst wenn einem Konzern oder einem Unternehmensverbund sowohl Unternehmen, die den Vorschrif-
ten des VAG unterliegen, als auch Unternehmen, die den Vorschriften des KWG unterliegen, angehören,
beurteilt sich die Höchstzahl der Aufsichtsmandate stets getrennt nach VAG und KWG.

e. „Altmandate“

Bereits zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und der
Versicherungsaufsicht (FMVAStärkG) vom 29.07.2009 in das VAG eingefügten gesetzlichen Regelung des
§ 7a Abs. 4 Satz 4 VAG alte Fassung bestehende Altmandate, die über die Höchstanzahl gemäß § 24
Abs. 4 Satz 2 VAG hinausgehen, müssen nicht abgebaut und dürfen auch durch Wiederbestellung ver-
längert werden. Weitere Mandate dürfen jedoch nicht angenommen werden. Dies gilt auch für den Fall,
dass das neue Mandat mit einem bereits vorhandenen, unter Altmandatsschutz stehenden Mandat als
Eines gezählt werden könnte.

Rechtsgrundlage:

§ 24 Abs. 4 Satz 1 VAG

Rechtsgrundlage:

§ 24 Abs. 4 Satz 2 VAG
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III. Kenntnisse im Gremium

In dem Organ soll unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten des Unternehmens eine ange-
messene Vielfalt der Qualifikationen, Kenntnisse und einschlägigen Erfahrungen gewährleistet sein da-
mit sichergestellt ist, dass das Unternehmen professionell überwacht wird. Dies liegt selbstverständlich
schon im Eigeninteresse der Unternehmen, doch die Bundesanstalt möchte diesbezüglich einen zusätz-
lichen Impuls setzen und wird vor allem bei künftigen Neubestellungen von Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorganmitgliedern ihr besonderes Augenmerk darauf richten.

Bei der Zusammensetzung des Organs sollen dem Risikoprofil des Unternehmens entsprechend Kennt-
nisse in den wichtigsten Themenfeldern - hierzu gehören in jedem Fall die Bereiche Kapitalanlage, Ver-
sicherungstechnik und Rechnungslegung - vorhanden sein.

1. Selbsteinschätzung

Das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans soll der Bundesanstalt darlegen, wie die Themenfelder Kapital-
anlage, Versicherungstechnik und Rechnungslegung im Gremium abgedeckt sind. Dazu sollen die
Mitglieder des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans im Wege einer Selbsteinschätzung ihre Stärken in den
genannten Themenfeldern in eine Tabelle nach dem folgenden Muster eintragen. Neben den Bereichen
Kapitalanlage, Versicherungstechnik und Rechnungslegung können die Unternehmen weitere, aus ihrer
Sicht wichtige Themenfelder in die Tabelle eintragen.
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Die Tabelle kann ggf. durch zusätzliche Ausführungen ergänzt werden (bspw. im Hinblick auf bestehende Ausschüsse (siehe I.5.)
oder die spezielle gesellschaftsrechtliche Anforderung gemäß § 100 Abs. 5 AktG (siehe II.1.a.)). 

Die Selbsteinschätzung erfolgt anhand einer fünfstufigen Skala von A (fundierte Kenntnisse) bis E (keine 
bis geringe Kenntnisse).

Die Selbsteinschätzung ist personenbezogen von den Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsor-
gans vorzunehmen und der Bundesanstalt mitzuteilen. Eine anonymisierte oder aggregierte Übersicht
ist nicht ausreichend.

Die Selbsteinschätzung ist einmal jährlich vorzunehmen. Dies kann entweder turnusmäßig oder anläss-
lich der Neubestellung von Organmitgliedern geschehen. Falls innerhalb eines Jahres mehrere Neube-
stellungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, kann bei den schon tätigen Mitgliedern auf die
vorherigen Selbsteinschätzungen zurückgegriffen werden, sofern diese nicht älter als ein Jahr sind.
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2. Jährlicher Entwicklungsplan

Die Selbsteinschätzung bildet die Grundlage für einen vom Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan im Jah-
resrhythmus aufzustellenden Entwicklungsplan. In dem Entwicklungsplan setzen sich alle Mitglieder mit
dem Status quo auseinander und überlegen, in welchen Themenfeldern sie sich einzeln und im Gremium
weiterentwickeln wollen. Dies kann bspw. durch gezielte Seminare, die Gründung eines Ausschusses für
ein spezielles Thema oder die Durchführung eines Workshops angegangen werden.

Im Hinblick auf die besondere Bedeutung des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans bittet die Bundesan-
stalt um die jährliche Übersendung der Selbsteinschätzung der Mitglieder und des darauf basierenden
Entwicklungsplans. Auf diese Weise verfolgt die Bundesanstalt das zentrale Anliegen, dass das Verwal-
tungs- oder Aufsichtsorgan stets in der Lage ist, auf steigende und sich verändernde Anforderungen an
seine Funktion im Unternehmen zu reagieren.

IV. Pflichten von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen

Die Pflichten der Verwaltungs- oder Aufsichtsorgane insgesamt und ihrer Mitglieder im Einzelnen erge-
ben sich aus den einschlägigen gesellschaftsrechtlichen Regelungen, Satzungen und - soweit vorhanden
- Geschäftsordnungen. Das VAG verpflichtet die Unternehmen, über eine ordnungsgemäße Geschäfts-
organisation zu verfügen, die die Einhaltung der vom Unternehmen zu beachtenden gesetzlichen Best-
immungen sowie der aufsichtsbehördlichen Anforderungen gewährleistet. Verantwortlich dafür sind die
Geschäftsleiter. Die Kontrolle und Überwachung der Geschäftsleiter obliegt dem Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorgan.

Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen müssen ihren Pflichten jederzeit nachkommen. Das
erfordert insbesondere, dass sie die Geschäftsstrategie und Risikosituation des Unternehmens beobach-
ten und sich ein Urteil darüber bilden. Hieraus folgt, dass die Mandatsträger - neben der Teilnahme an
den Sitzungen und deren Vorbereitung - das Unternehmen, insbesondere bei einer erheblichen Ände-
rung der Risikosituation, auch zwischen den Sitzungen begleiten.

Die Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen müssen den Anforderungen an jede einzelne
Tätigkeit gerecht werden und die Funktion umfassend persönlich ausüben. Dies setzt sowohl einen aus-
reichenden zeitlichen Einsatz, als auch anlassbezogen, eine aktive Inanspruchnahme des Auskunftsrechts
durch das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan gegenüber der Geschäftsleitung voraus. Die Mitglieder von
Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen haben ihre Überwachungs- und Kontrollfunktion sorgfältig auszu-
üben, um wesentliche Verstöße der Geschäftsleiter gegen die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Ge-
schäftsführung zu entdecken und zu beseitigen.

Um sachgerechte Beschlüsse fassen zu können, müssen sich die Mitglieder von Verwaltungs- oder Auf-
sichtsorganen mithilfe von Sitzungsunterlagen bereits vor einer Sitzung auf diese vorbereiten. Die Vor-
bereitung setzt sowohl einen zeitlich und örtlich angemessenen Rahmen, als auch hierfür inhaltlich und
mengenmäßig geeignete Unterlagen voraus. Insoweit bedürfen die Mitglieder von Verwaltungs- oder
Aufsichtsorganen der Unterstützung des von ihnen beaufsichtigten Unternehmens. Vorlagen sollen nur
in begründeten Ausnahmefällen erst in der Sitzung selbst verteilt werden. Die Vor- und Aufbereitung
von Sitzungsunterlagen ausschließlich durch Mitarbeiter des Mandatsträgers ist nicht ausreichend.
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V. Schriftliche interne Leitlinien

Die Unternehmen - mit Ausnahme von kleinen Versicherungsunternehmen,
Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung und Sterbekassen - müs-
sen über schriftliche interne Leitlinien verfügen, in denen Zuständigkeiten
aufgezählt sowie die Verfahren zur Beurteilung der fachlichen Eignung und
Zuverlässigkeit der Mitglieder von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen festgelegt werden. Hierin ist u.a.
zu dokumentieren, anhand welcher Unterlagen das Unternehmen sicherstellt, dass die hier genannten
Anforderungen erfüllt werden.

Die schriftlichen internen Leitlinien sind regelmäßig zu überprüfen und ggf. den aktuellen Entwicklungen
im Unternehmen anzupassen.

Im Übrigen wird auf die Leitlinie 13 der EIOPA-Leitlinien zum Governance-System verwiesen.

Rechtsgrundlage:

§ 23 Abs. 3 VAG
Art. 273 Abs. 1 DVO
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